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Die Natur erwacht: Krokusse im Kurpark

Foto: Gemeinde Waldbronn
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Jugendgemeinderat hilft beim Einkaufen

Jugendgemeinderat leistet Nachbarschaftshilfe
Die Pandemie „Corona-Virus“ hat uns voll im Griff. 
Dies schränkt auch die Waldbronner BürgerInnen 
im Alltag ein, deshalb hat der Jugendgemeinderat 
Waldbronn eine Nachbarschaftshilfe eingerichtet. 
Ziel der Nachbarschaftshilfe ist es allen BürgerIn-
nen Waldbronns, die sich entweder in Quarantä-
ne befinden oder zu einer Risikogruppe gehören, 
Hilfestellung zu geben. Dies betrifft insbesondere 
Aufgaben, die außerhalb der eigenen vier Wände 
zu erledigen sind. Ein Beispiel hierfür wäre das 
Einkaufen von Lebensmitteln.
Der Jugendgemeinderat ruft daher alle freiwilli-
gen Helfer dazu auf sich entweder per E-Mail bei  
bietehilfe@waldbronn.de oder unter 0157 33941883 
(Silas Essig) zu melden.

Diejenigen, die solche Hilfe suchen, dürfen sich 
gerne per E-Mail bei suchhilfe@waldbronn.de 
oder unter 0157 33941883 (Silas Essig) melden.
Anrufe werden am Dienstag und Donnerstag von 
16.00 – 18.00 Uhr entgegengenommen.
Bitte achten Sie besonders bei diesen Hilfeleistun-
gen darauf, keine Ansteckungsgefahr einzugehen. 
Also legen Sie zum Beispiel die Einkäufe einfach 
vor die Tür.
Der Jugendgemeinderat koordiniert die Zuordnung 
der Beteiligten und steht für Fragen oder Anregun-
gen unter den oben genannten Kontaktdaten zur 
Verfügung.

Weitere Infos gibt es im Internet auf der Webseite 
der Gemeinde Waldbronn.

Blutspenden weiterhin gestattet, sicher und wichtig:  
Am Montag, 15.03.2021 im Kurhaus

Blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) 
werden unter Kontrolle von und in Absprache mit den 
Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicher-
heitsstandards durchgeführt und sind daher auch in 
Zeiten der Corona-Pandemie gestattet, sicher und 
wichtig.

Die Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste immer 
wieder vor Herausforderungen. Aufgrund der begrenz-
ten Haltbarkeit von Blutpräparaten werden Blutspenden 
kontinuierlich und dringend benötigt. Auch in Zeiten 
der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Ein-
schränkungen des öffentlichen und privaten Lebens sind 
Patienten weiterhin dringend auf Blutspenden angewie-
sen.

Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit 
Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet Sie 
das DRK dringend um Ihre Blutspende.

Montag, den 15.03.2021 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Kurhaus Reichenbach, Etzenroter Str. 2
76337 WALDBRONN / REICHENBACH

Hier geht es zur Terminreservierung:
https://terminreservierung.blutspende.de/
m/waldbronn-kurhaus

Blutspende nur mit Online-Terminreservierung. Um in 
den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand 
zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und 
Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende aus-
schließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt.

Bei Fragen rund um die Blutspende steht Ihnen die 
kostenfreie Service-Hotline unter

0800-11 949 11 zur Verfügung.

Spender werden gebeten, nur zur Blutspende zu kom-
men, wenn sie sich gesund und fit fühlen.

Spendewillige mit Erkältungssymptomen (Husten, 
Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur), sowie 
Menschen, die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachts-
fall hatten oder sich in den letzten zwei Wochen im 
Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende 
zugelassen. Sie müssen bis zur nächsten Blutspende 14 
Tage pausieren.

Aktuelle Informationen finden Sie auch unter:  
www.blutspende.de/corona/
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Appell an alle Hundebesitzer
Der Frühling naht mit großen Schritten, somit hat auch die Brut- und Setzzeit vieler Wildtiere begonnen. Während der 
Brut- und Aufzuchtzeit des Nachwuchses benötigen die wildlebenden Tiere vor allem zwei Dinge – Schutz und Ruhe.
Es wurden aktuell leider mehrfach Hunde gesichtet, die ohne Aufsicht mitten im Wald Wild aufgescheucht und gehetzt 
haben.
Die Gemeindeverwaltung und die Jagdpächter appellieren an die Einsicht und das Verantwortungsbewusstsein aller 
Hundehalterinnen und Hundehalter.
Bitte bleiben Sie mit Ihren Hunden in Wald, Wiesen und Äckern auf den Wegen.
In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass im Außenbereich, auf landwirtschaftlichen 
Grundstücken und im Wald, Hunde ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht 
frei herumlaufen dürfen.

Zusätzliche Impftermine sind bereits buchbar:  
Bestimmte Personen aus der Altersgruppe der  

18- bis 64-Jährige sind jetzt zusätzlich impfberechtigt
Zusätzlich zu den bisher Impfberechtigten der ersten Prio-
rität können in Baden-Württemberg nun weitere Menschen 
geimpft werden, die bislang zur zweiten Priorität gehör-
ten. In Baden-Württemberg wurde dieser Kreis aktuell 
auch auf die Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher 
ausgeweitet. Möglich wurde dies, nachdem jetzt auch 
der Impfstoff AstraZeneca zur Verfügung steht, der für 
die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen zugelassen ist. 
Ab 1. März geht es in den beiden Kreisimpfzentren in 
Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld los. In einem ersten 
Schritt wird die Zahl der Impfungen jeweils von etwa 160 
auf rund 400 pro Tag mehr als verdoppelt und ab 15. 
März werden die beiden Zentren dann an allen Tagen der 
Woche in Betrieb sein und zudem im Zweischichtbetrieb 
zu ausgeweiteten Öffnungszeiten arbeiten. 
Termine können über das Portal www.impfterminservice.
de oder über die Rufnummer 116 117 vereinbart werden. 
Die Terminvergabe ist bereits angelaufen, seit Freischal-
tung am Dienstag um 10.00 Uhr sind beim KIZ Heidels-
heim für die ersten zwölf Betriebstage bereits nahezu alle 
buchbaren Termine vergeben und in Sulzfeld die Hälfte. 
Neue Termine werden regelmäßig eingestellt. Bei der Ter-
minbuchung über die Onlineplattform ist zu beachten: 
Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie weitere Be-
schäftigte in den Erziehungseinrichtungen sind dort noch 
nicht explizit als impfberechtigte Gruppe ausgewiesen. Die 
genannten Gruppen sind gleichwohl ab sofort berechtigt, 
einen Termin zu vereinbaren. Die so gebuchten Termine 
sind gültig, die tatsächliche Prüfung der Impfberechtigung 
erfolgt vor Ort in den Zentren. Als Nachweis dient eine 
Bescheinigung, die unter www.landkreis-karlsruhe.de/ein-
richtungsbescheinigung bzw. für den Bereich der Schulen 
und in der Kinderbetreuung Beschäftigten unter  www.
landkreis-karlsruhe.de/schulbescheinigung heruntergeladen 
werden kann.

Berechtigt sind 18- bis 64-Jährige aus folgenden Gruppen:
•	 Personen mit Down-Syndrom (Trisomie 21)
•	 Personen mit hohem oder erhöhtem Expositionsrisiko 

in medizinischen Einrichtungen
 -  Krankenhaus- und Praxispersonal  

(auch Zahnarztpraxen), Heilmittelerbringer  
(z. B. Physio-, Ergotherapie, Podologie),

 -  Personal der Blut- und Plasmaspendedienste  
mit Patientenkontakt,

 - Abstrichzentren mit Patientenkontakt,
 -  Personal des öffentlichen Gesundheitsdienstes  

mit Patientenkontakt
 -  Mitarbeitende der Einsatzdienste von  

Hausnotrufanbietern,
 -  Personal in Justizvollzugsanstalten  

sowie der forensischen Psychiatrie,
 -  Personal in der stationären Suchtbehandlung  

bzw. -rehabilitation.
 -  Umfasst sind jeweils auch Auszubildende und  

Studierende mit unmittelbarem Patientenkontakt.
•	 Personen in Institutionen mit einer Demenz  

oder geistigen Behinderung
 -  Demenz: grundsätzlich über Verimpfungen nach 

Priorität 1 gem. § 2 CoronaImpfV in Pflegeheimen 
abgedeckt

 -  Geistige Behinderung: in besonderen Wohnformen 
der Behindertenhilfe sowie in Werkstätten  
und Förderstätten für behinderte Menschen,  
in ambulant betreuten gemeinschaftlichen  
Wohnformen der Behindertenhilfe

•	 Tätige in der ambulanten oder stationären Versorgung 
von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung

•	 Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der 
Kindertagespflege, hauptamtlich in Einrichtungen und 
aufsuchenden Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe 
und als Schullehrkräfte/Mitarbeitende an Schulen mit 
unmittelbarem Kontakt zu Kindern/Schülerinnen und 
Schülern sowie weiteren zu betreuenden Personen tä-
tig sind, sowie die Auszubildenden und Studierenden, 
die im Rahmen der Ausbildung in entsprechenden Ein-
richtungen tätig sind. Damit sind z. B. auch Lehrkräfte 
und Erzieherinnen und Erzieher an SBBZ, Schulsozial-
pädagogen und vergleichbares Personal gemeint.

Der Impfstoff von AstraZeneca wird von der Weltgesund-
heitsorganisation WHO auch in Ländern empfohlen, in 
denen Virusmutationen vorhanden sind. Vordringlich soll 
damit geimpft werden, wer ein besonders hohes Risiko 
hat, sich mit dem Coronavirus anzustecken oder aufgrund 
der Berufstätigkeit Kontakt zu besonders durch COVID-19 
gefährdeten Personen hat. Die ständige Impfkommission 
STIKO empfiehlt Astra-Zeneca als wirksamen Impfstoff. 
(Text LRA Karlsruhe)Foto: South_agency/E+/Getty Images
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Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg  ab 1. März 2021

Stand: 26.02.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  
 

Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

   

+

• Kitas sind für den Regelbetrieb unter 
   Pandemiebedingungen öffnen.    
• An Grundschulen Präsenzunterricht im
   Wechselbetrieb. Präsenzpflicht ist weiterhin 
   ausgesetzt. 
• Weiterhin Fernunterricht an allen 
   weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren weiterhin 
   möglich. Ansprechpartner sind die Schulen 
   und Kitas vor Ort.

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen muss eine 
medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und 
   Pflegeeinrichtungen. 
   Ausnahme: Personal, das nicht direkt
   mit Patient*innen oder Bewohner*innen in 
   Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-
   Pflicht befreit.

   

NEU

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) 
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

   

Landesweite Ausgangebeschränkungen 
sind aufgehoben.
Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 
100.000 Einwohner sieben  Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen 
überschritten ist und weitergehende regionale 
Maßnahmen nicht zu einem Rückgang geführt
haben.
Ansprechpartner der Stadt- und Landkreise
auf » Baden-Württemberg.de.

Ausgangsbeschränkungen
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Praktische Fahrausbildung und Fahrprüfung 
   sind unter Hygieneauflagen wieder möglich, 
   Theorieunterricht ist weiterhin nur online 
   erlaubt. 

Einzelhandel
Der Einzelhandel bleibt weiterhin geschlossen. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 
täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Abholangebote (Click & Collect) 
   anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für 
   die Abholung vereinbart werden. Die Hygiene-
   konzepte vor Ort müssen eingehalten und 
   Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
   arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
   Waren verkaufen, wenn die Produkte für
   den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.
   Sollte das Sortiment der verbotenen
   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
   einer räumlichen Abtrennung lediglich die
   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel). 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.
 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für 
   Patienten*innen und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich. 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes. 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen, 
   sofern nicht online auch in Präsenz 
   durchführbar. 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

 

NEU

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg  ab 1. März 2021

Stand: 26.02.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Ab 1. März 2021:
Der Verkauf von Pflanzen bzw. gartenbaulichen 
Erzeugnissen und des notwendigen Zubehörs 
ist in Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, 
Gartenmärkten und Gartencentern von Bau- und 
Raiffeisenmärkten wieder möglich. 

Eine vollständige Liste der offenen und 
geschlossenen Einrichtungen finden Sie auf
» Baden-Württemberg.de
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Dienstleistungen
Geschlossen:
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 
den Bereichen:
 Ergotherapie
 Fußpflege/Podologie
 Logopädie
 Physiotherapie
 Rehasport
Außerdem geöffnet:
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
       zur Tierpflege. Das Tier muss kontaktarm 
       und innerhalb eines definierten 
       Zeitfensters übergeben werden.

Ab 1. März:
Friseurbetriebe und Barbershops dürfen 
unter Hygieneauflagen Friseurdienstleisungen 
wie z.B. Haare schneiden erbringen. 
Bartschneiden, Rasuren, Kosmetik- und 
Wellnessbehandlungen sind nicht zulässig.  

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer.
• Tragen von medizinischen Masken.
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein Gemeindegesang. 

Veranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampf-
   veranstaltungen, sowie dazugehörige 
   Unterschriftensammlungen. 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder
   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 21 Uhr). 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum.
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

NEU

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg  ab 1. März 2021

Stand: 26.02.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers (Publikumsverkehr)
 Ausflugsschiffe
 Bibliotheken und Archive (Abholangebote
    möglich)
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Museen und Ausstellungen
 Opern
 Spielbanken- und hallen
 Theater
 Tierparks
 Volksfeste o.ä.
 Wettannahmestellen
 Zirkusse
 Zoologische und botanische Gärten

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Sport
Für Sport und Bewegung im öffentlichen 
Raum gilt die Regelung: Ein Haushalt 
plus eine weitere Person, die nicht zum 
Haushalt gehört. Kinder bis 14 Jahren 
werden dabei nicht mitgezählt. Für Sport 
auf weitläufigen öffentlichen oder privaten 
Sportanlagen, ist dagegen nur entweder 
alleine, zu Zweit oder mit den Angehörigen 
des eigenen Haushalts möglich.  
 
Alle weiteren öffentlichen und privaten 
Sportstätten sind für den Publikumsverkehr 
geschlossen:
 Fitnessstudios aller Art
 Schwimm- und Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Tanz- und Balettschulen
 Thermen und Saunen
 Vereinssportstätten
 Wettkampf-, Mannschafts- und
  Kontaktsportstätten
 Yogastudios

Für Schulsport und Studienbetrieb dürfen die
Einrichtungen geöffnet werden.

Weitläufige Anlagen im Freien geöffnet:
 Golfplätze
 Hundesportplätze
 Reitanlagen
 Tennisplätze
 Modellflugplätze

Die Benutzung der Umkleiden oder Aufenthalts-
räume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg  ab 1. März 2021

Stand: 26.02.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Weitere Informationen auf 
» Baden-Württemberg.de

Impfstrategie und
umfangreiches FAQ

Tagesaktuelle
Infektionszahlen

Corona-Verordnung
des Landes§
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                                             Ideen und Unterstützung 

          vom ServiceNetzwerkWaldbronn und den Waldbronner Selbständigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Auch wenn keine Veranstal-
tungen stattfinden dürfen, so 
ist das ServiceNetzwerkWald-
bronn SNW im Hintergrund 
für seine Mitglieder da. Neu 
geboren wurde die Idee einer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 Kontaktvermittlung in Corona 
Zeiten – neben den üblichen 
Services. Wer Hilfe bei der 
Onlineanmeldung zur Corona 
Impfung benötigt, dem kann 
Mandy Kramaric helfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Waldbronner 
Selbständige e.V. 
 

Eichhörnchenweg 1 
76337 Waldbronn 
 

Redaktion Tanja Feller 
redaktion.feller@gmx.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Zertifizierung für „Seniorenfreundlichen Service“ 
in das Jahr 2021 verschoben 
 

Leider musste die Befragung der Firmen, die sich für das 
Zertifizierungsprogramm „Seniorenfreundlicher Service“ 
angemeldet hatten aufgrund von Corona-Einschränkungen 
abgebrochen werden. Sobald der Lockdown beendet und 
die Verordnungen aufgehoben sind, werden die Befragun-
gen durchgeführt. Das Team 
vom SNW ist bereit und 
weiterhin für Sie da. 

 

Der im Jahr 2007 gegründete Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen 
zu entwickeln, um älteren Bürgern die Möglichkeit zu geben, im Alter in ihrer 
vertrauten Umgebung und in ihrem sozialen Umfeld verbleiben zu können. So ist in 
den letzten Jahren in Kooperation mit Dienstleistern und Handwerkern der 
Waldbronner Selbständigen ein  Netzwerk für alle Fälle entstanden. Auch 
Initiativen wie der „Seniorenfreundliche Service“ und der „Aufmerksame 
Nachbar“ wurden vom SNW begründet. 

SNW – Kontaktpflege in Corona-Zeiten 
 

 

Dienstleister unterstützen Senioren im Internet. 

Senioren sind verzweifelt, anders kann man es nicht sagen. 
Denn die Impfterminvergabe läuft alles andere als senioren-
freundlich. Gut, dass es Mandy Kramaric gibt, die ihre Dienst-
leistung anbietet. Sie kennt sich in Sachen Computer bestens 
aus und gibt seit vielen Jahren Computerkurse für Senioren 
und Online-Schulungen für alle, die bei der Bedienung üblicher 
Programme oder der Suche im Internet Hilfe benötigen. Auf 
Grund der hohen Nachfrage und der vielen Probleme, die vor 
allem Senioren mit der Online-Anmeldung zu Impfterminen 
haben, hat sie ihr Schulungsangebot in den letzten Wochen 
erweitert: „Ich komme mit Schutzmaske zu Kunden nach 
Hause, halte Abstand und desinfiziere die Computerumgebung 
gründlich, bevor es an die Arbeit geht“, so Mandy Kramaric. 
Kunden, die keinen Kontakt wünschen, hilft sie auch telefo-
nisch, denn sie habe im Verwandtenkreis mitbekommen, wie 
schwierig es für ältere Menschen sei, einen Impftermin zu 
bekommen. „Natürlich kann ich die Terminvergabe nicht 
beschleunigen“, erklärt Mandy Kramaric, aber sie könne un-
terstützen, „damit Senioren zumindest mal korrekt angemeldet 
sind“. Außerdem werde sie immer häufiger nach Videochats 
gefragt und wie die Videotelefonie mit anderen funktioniere. 

Dienstleister unterstützen Senioren im Internet.

ServiceNetzwerkWaldbronn e.V. (SNW) will Mitglieder besser vernetzen 
Komm und mach mit! 

Da das SNW auch Mitglieder untereinander besser 
vernetzen möchte, soll es dieses Jahr statt der sonst 
üblichen Busreisen, Ausflügen und Veranstaltungen 
eine Einzel-Kontaktvermittlung in Corona-Zeiten geben. 
 

Wie das funktioniert? 
 

Wer Lust hat auf ein Treffen mit einem anderen SNW 
Mitglied – sei es zum Kaffee, Austausch über Telefon 
oder gemeinsamen Spaziergängen – der soll sich bei 
Peter Einzmann vom SNW unter folgender Telefon-
nummer melden: 07243-67219. Beim SNW werden 
Interessenten gesammelt und dann je nach Interesse 
vermittelt. Vielleicht kennt sich der ein oder andere 
bereits von einem SNW Treffen? Das SNW Team hilft, 
Kontakte zu finden, so dass sich Mitglieder einzeln 
miteinander treffen können: „gemeinsam statt einsam“. 

Selbstverständlich kenne sie sich auch damit aus. 
Mehr Infos zu Schulungen für Senioren im Internet: 
www.schaeferundpartner.net oder bei Mandy 
Kramaric unter: 07243-3430043. 

Kontaktpflege in Corona Zeiten

Der im Jahr 2007 gegründete Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
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Die sieben Tradis dieser Runde: 
 

GC4AKN7 1 Spas in Waldbronn: N 48° 55.730, E 008° 27.221 
 
GC4AKNG 2 Spas in Waldbronn: N 48° 55.635, E 008° 27.287 
 
GC4AKNV 3 Spas in Waldbronn: N 48° 55.595, E 008° 27.452 
 
GC4AKP3 4 Spas in Waldbronn: N 48° 55.574, E 008° 27.725 
 
GC4AKPA 5 Spas in Waldbronn: N 48° 55.500, E 008° 27.915 
 
GC4AKPP 6 Spas in Waldbronn: N 48° 55.589, E 008° 28.000 
 
GC4AKQ3 7 Spas in Waldbronn: N 48° 55.616, E 008° 27.862 
 

Streckenlänge: ca. 3 km 
 

Kostenfreier Parkplatz: N 48° 55.775, E 008° 27.569 
(Talstraße) 
 

Schwierigkeit: 2 - 3 
 

Terrainwertung*: 2 - 2,5 
 

Insgesamt gibt es sechs Geocaching-Touren im Albtal. 
Weitere Informationen unter: www.albtal-tourismus.de. 
Derzeit können keine GPS-Geräte ausgegeben werden. 
Daher bitte eigene Geräte nutzen.  
Viel Spaß und Erfolg bei den Touren! 
 

 
Kurverwaltungsgesellschaft mbH, 
Marktplatz 7, 76337 Waldbronn, Telefon 07243-56570 
 

 

 
Eine moderne Art der Schatzsuche: Viel 
„Spas“ beim Geocaching in Waldbronn 

 

Jetzt mit der ganzen Familie auf Entdeckertour gehen: 
Möglich ist das beim Geocaching in Waldbronn. Los 
geht es im Waldpark. Es ist wirklich erstaunlich, wel-
che Schätze man dabei zwischen den Bäumen und 
Bädern entdecken kann. 

 

Der Name dieser 
Runde ist kein 
Schreibfehler. 
Denn er steht da-
für, inmitten der 
von Thermen, 
Spas und Bädern 
geprägten Ge-
meinde Waldbronn 

mit viel Freude seine ersten Funde als Geocacher zu 
verwirklichen. Und dabei festzustellen: Auch Geo-
cachen ist die pure Erholung, schenkt wohltuende 
Stunden, hält jung und ist nie versiegender Quell un-
beschwerter Freude! Die sieben Tradis dieser etwa 
drei km langen, kinderwagentauglichen Schnupper- 
und Einsteiger-Runde eignen sich dafür perfekt und 
bilden einen spannenden, jedoch nicht zu schwierigen 
Einstieg in das Hobby Geocaching. 
 
 

 

Die sieben Tradis dieser Runde:
GC4AKN7 1 Spas in Waldbronn: N 48° 55.730, E 008° 27.221

GC4AKNG 2 Spas in Waldbronn: N 48° 55.635, E 008° 27.287

GC4AKNV 3 Spas in Waldbronn: N 48° 55.595, E 008° 27.452

GC4AKP3 4 Spas in Waldbronn: N 48° 55.574, E 008° 27.725

GC4AKPA 5 Spas in Waldbronn: N 48° 55.500, E 008° 27.915

GC4AKPP 6 Spas in Waldbronn: N 48° 55.589, E 008° 28.000

GC4AKQ3 7 Spas in Waldbronn: N 48° 55.616, E 008° 27.862

Streckenlänge: ca. 3 km
Kostenfreier Parkplatz: N 48° 55.775, E 008° 27.569 
(Talstraße)
Schwierigkeit: 2 
Terrainwertung*: 2 
Insgesamt gibt es sechs Geocaching

Eine moderne Art der Schatzsuche: Viel 
„Spas“ beim Geocaching in Waldbronn

Kurverwaltungsgesellschaft mbH,
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Gemeindeverwaltung Waldbronn

Marktplatz 7, 76337 Waldbronn, Tel. 609-0, Fax: 609-89
gemeinde@waldbronn.de, www.waldbronn.de
Sprechzeiten Verwaltung
Nur nach vorheriger Terminvereinbarung.
Sprechzeiten BM Masino 
Tel. Voranmeldung erwünscht, Tel. 609-101.  
Öffnungszeiten Bürgerbüro, Tel. 609-111 
Montag - Mittwoch  7.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  7.00 - 18.00 Uhr
Freitag  7.00 - 12.00 Uhr
Pforte, Tel. 609-0
Das Fundbüro befindet sich an der Pforte im Rathaus.

Restmüll und Wertstoffe
Restmüll  
ganz Waldbronn 11.03..
1,1-cbm-Container 05.03.

Grüne Tonne
ganz Waldbronn (inkl. 1,1-cbm-Container)  04.03
Biotonne
ganz Waldbronn (inkl.1,1-cbm-Container)  12.03.
Schadstoffsammlung
Reichenbach 12.03.2021 Parkplatz Kurhaus 
Busenbach 13.03.2021 Parkplatz Freibad
Etzenrot 12.03.2021 Jahnstr./Esternaystr.
Zusatztour Ettlingen
Parkplatz Albgauhalle, 20.03.2021 Middelkerkerstr.

Papiersammlung
Etzenrot  24.04.2021
Sperrmüll/Elektronik - Schrott auf telefonische Anfrage
beim Abfallwirtschaftsbetrieb 0800 2982030
oder der Gemeinde Waldbronn  609-330
Wertstoffe
Bauhof Daimlerstr. 
(Bitte Zufahrt über Daimler Straße beachten!)
Fr. 14.00 - 18.00 Uhr

Sa. 09.00 - 16.00 Uhr
Grüngutplätze „Im Ermlisgrund“ und „Wiesenfesthalle“
„Im Ermlisgrund“
Dienstag 9 bis 16 Uhr
Freitag 9 bis 16 Uhr
Samstag 10 bis 16 Uhr
„Wiesenfesthalle“
Dienstag 9 bis 16 Uhr
Freitag 9 bis 16 Uhr

Diese Ausgabe erscheint auch online

Störungsdienste

Wasser: Tel. 0171 6517824
Während der Öffnungszeiten Pforte Rathaus (siehe rechts) 
zusätzlich Tel. 609-0
Erdgas: Störungsmeldestelle Erdgas-Südwest GmbH
Tel. 01802 056-229
Strom: Netze BW Störungsnummer
Tel. 0800 3629477
Kabelfernsehen: Unitymedia
Tel. 0711/54888150 oder 01806 888150
Meldung defekter Straßenbeleuchtung Tel. 609-281

Notrufe

Feuerwehr + Rettungsleitstelle 112
Polizei 110
Polizeirevier Ettlingen 3200-312
Polizeiposten Albtal 67779

Standort Defillibrator am Rathausmarkt: 
Vorraum Volksbank Ettlingen, Marktplatz 1

Krankentransporte 19222

Ärztlicher Notdienst
An den Wochenenden und Feiertagen und außerhalb der 
Sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnr. 116117
Mo.-Fr. 9-19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Onlinesprech-
stunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten,
nur für gesetzlich Versicherte unter 0711/96589700 oder 
docdirekt.de

Öffnungszeiten Notdienstpraxis Ettlingen, 
Am Stadtbahnhof 8, Tel. 116117
Mo. - Fr., 19 - 21 Uhr, Sa./So./Feiertag 10 - 14 Uhr und 
16 - 20 Uhr
An Wochentagen, außerhalb der Sprechstunden, beachten 
Sie bitte die entsprechenden Hinweise auf dem Anrufbe-
antworter Ihres Hausarztes!

Zahnärztlicher Notfalldienst

Samstag 8.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr sowie an Feier-
tagen unter 0621/38000812 erreichbar.

Notdienste der Apotheken

Dienstbereit von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des folgenden Ta-
ges www.aponet.de oder www.lak-bw.notdienst-portal.de.
Vom Festnetz kostenfreie Nr. 0800 0022833 oder ggf. die 
von allen Mobilnetzen erreichbare Nr. 22833 (gebühren-
pflichtig).

IMPRESSUM 

Herausgeber: 
Gemeinde Waldbronn

Druck und Verlag: Nussbaum Medi-
en Weil der Stadt GmbH & Co. KG, 
71263 Weil der Stadt, 
Merklinger Str. 20, 
Telefon 07033 525-0, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlaut-
barungen und Mitteilungen: 
Bürgermeister Franz Masino, 
76337 Waldbronn, Marktplatz 7, 
oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst 
noch interessiert“ und den 
Anzeigenteil:  Klaus Nussbaum, 
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und 
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2, 
71263 Weil der Stadt, 

Tel.: 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de 
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
Tel. 07243 5053-0,
ettlingen@nussbaum-medien.deGemeindeverwaltung
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Bekanntgabe: Gemeinde will Schnelltests 
kaufen
Für die Errichtung von Kommunalen Testzentren will die 
Gemeinde beim Kauf von Corona-Schnelltests finanziell in 
Vorlage gehen. Bei der Rückzahlung hoffe man auf Signale 
aus Stuttgart, so Bürgermeister Franz Masino in der jüngsten 
Gemeinderatssitzung. Testungen der Lehrer und Erzieher bei 
Ärzten und Apothekern sind bereits gut angelaufen. Auch die 
Wahlhelfer könnten sich testen lassen.

Bekanntgabe: Festhalle bleibt stehen
Die Aldi-Festhalle wird „ertüchtigt“, so Bürgermeister Masino, 
bleibt also für das neue Aldi-/dm-Provisorium bestehen. Die 
Garagen müssen nun doch nicht weichen, können allerdings 
für die Übergangszeit nicht genutzt werden. Die Gemeinde 
möchte die Vereine gerne bei der Räumung der Garagen 
unterstützen und stellt für potentielle Entsorgungsaktionen 
einen Container. Alle Beteiligten sollen über weitere Entwick-
lungen „auf dem Laufenden gehalten werden“, so Masino.
Hinsichtlich der Interims-Lösung für die TSV Duschkabinen 
sollen in der AUT-Sitzung am 10.03. verlässliche Kosten 
vorgestellt werden.

Fragestunde für Bürgerinnen und Bürger
Eine zweifache Mutter beklagte in der Fragestunde die Kin-
dergartensituation in Etzenrot. „Dieses Thema brennt uns 
auf der Seele“, so Katja Stoll-Gann, die laut eigener Aus-
sage durch verschiedene Ehrenamtspositionen seit Jahren 
mit den Kapazitätsproblemen im Kindergarten St. Bernhard 
konfrontiert werde. Im laufenden Kindergartenjahr würden 
Kinder aus 13 Familien nicht zu ihrem regulären Eintrittszeit-
punkt einen Platz bekommen. Die Eltern würden auf einen 
späteren Zeitpunkt vertröstet, zum Teil seien die Kinder dann 
deutlich älter als drei Jahre. Auch bei der in Etzenrot nicht 
vorhandenen U3 Betreuung müssten viele Familie auswei-
chen. „Diese Defizite sind seit vielen Jahren bekannt und 
stellen eine Benachteiligung junger Familien dar“, so Stoll-
Gann und bittet die Verwaltung, die Errichtung einer dritten 
Kindergartengruppe in Etzenrot zu prüfen.

Haushaltsmittel übertragen
Der Gemeinderat hat einstimmig der Übertragung von Haus-
haltsmitteln in der jüngsten Sitzung zugestimmt.
Dabei handelt es sich um nicht verbrauchte Haushaltsmit-
tel des Jahres 2020 in Höhe von rund 3,1 Mio. Euro, die 
künftig noch zu Auszahlungen des Finanzhaushalts führen 
werden. Außerdem werden Ansätze für Einzahlungen des 
Finanzhaushalts in Höhe von rund 5,3 Mio. Euro übertragen, 
die noch eingehen werden. Für die Übertragung ist ein Ge-
meinderatsbeschluss erforderlich, erläuterte Kämmerer Phil-
ippe Thomann. Konkret sind Auszahlungen aus Rück II, Don 
Bosco, dem Therapiepark, der PV-Anlage Waldschule oder 
dem Ausbau Talstraße sowie für Kinderspielplätze betroffen. 
Die übertragenen Einzahlungen betreffen fast ausschließlich 
das Baugebiet Rück II. Mittelübertragungen im Ergebnis-
haushalt sind dagegen nicht sinnvoll. Einzige Ausnahme: 
Das Sofortausstattungsprogramm der Schulen. Hier sei der 
Auftrag noch nicht ausgeführt, die Fördergelder aber schon 
eingegangen.
Für Jens Puchelt (SPD) ist die Übertragung eine „notwendi-
ge Formsache“; dennoch sei er von der Höhe der Summe 
überrascht. 

Waldbronn bekommt neues Tourismuskonzept
Für die Entwicklung eines neuen Tourismuskonzeptes beauf-
tragt die Gemeinde die Beratungsgesellschaft Kohl & Partner. 
Die Räte stimmten dem Beschluss mehrheitlich bei vier Enthal-
tungen zu. Die Kosten liegen bei 14 500 Euro. 
Gleichzeitig sollen für Marketingmaßnahmen, die sich aus 
dem neuen Konzept ergeben, rund 10 000 Euro eingeplant 
werden.

Waldbronn, erläuterte Bürgermeister Masino, sei mehr als nur 
Albtherme, Klinik und Eistreff. Darüber hinaus gebe es noch 
den Kur- und den Waldpark, viele Wanderwege, den Kul-
turtreff, aber auch private Leistungsträger aus Sport, Kultur, 
Gesundheit und Genuss. Dies alles müsse zusammengeführt 
und beworben werden. Sprich: Vermarktet werden. Gerade 
die Pandemie habe gezeigt, dass der Trend zu Urlaub in der 
Region gehe. Das „große Potential“ in der Gemeinde müsse 
genutzt werden und zwar durch „einen fachmännischen Blick 
von außen und eine entsprechende SWOT-Analyse, die uns 
unsere Stärken und Schwächen aufzeigt, aber auch unsere 
Chancen und Risiken“, so Masino.  
Der Vorschlag der Verwaltung fand im Rat eine breite Zu-
stimmung.
Hildegard Schottmüller (CDU) sieht in der Gemeinde eben-
falls viel Potential, das weiterentwickelt werden müsse. 
Waldbronn müsse gemeinsam mit den Leistungsträgern in 
den Bereichen Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden zu-
kunftsweisend aufgestellt werden. Dieser Weg müsse mit 
Experten gegangen werden. Gleichzeitig bittet sie darum, 
auch die Bürger in ein Konzept mit einzubeziehen. 
Jens Puchelt (SPD) findet das vorgelegte Konzept „sehr 
schlüssig“. Deutschland als Reiseziel müsse genutzt werden, 
immerhin hängen auch viele Arbeitsplätze vom Tourismus ab.
Hubert Kuderer (Aktive Bürger) erkennt in der Initiative die 
wirtschaftlichen Vorteile für die Hotels, aber auch für die 
Vermarktung der Albtherme.  
Beate Maier-Vogel (Bündnis 90/ Die Grünen) begrüßt den 
Vorschlag ebenfalls, sieht allerdings den Gedanken Kurort 
als „antiquiert“ und erhofft sich neue Impulse von außen. Al-
lerdings, so argumentierte Roland Bächlein (CDU) dagegen, 
sei Waldbronn fast die einzige Gemeinde im Landkreis, die 
das Alleinstellungsmerkmal „Ort mit Heilquellenkurbetrieb“ 
trage.
Die Freien Wähler indes sehen das Konzept, insbesondere 
die Kosten kritisch. Angelika Demetrio-Purreiter (Freie Wäh-
ler) verwies dabei auf die finanziell kritische Situation der 
Gemeinde („wir schwimmen nicht gerade im Geld“). Gleich-
zeitig sei Waldbronn schon in anderen Verbänden organisiert, 
wie beispielsweise in der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus. 
Der Antrag der Freien Wähler, das Konzept nach der Pan-
demie zu erstellen, wurde allerdings mehrheitlich abgelehnt.

 
Auch der neu angelegte Waldpark soll mit in das Tourismus-
konzept einfließen.  Foto: Gemeinde Waldbronn

Kinderbetreuung in Etzenrot auf dem Prüfstand
Immer wieder spannend: Wie entwickeln sich die Kinder-
zahlen in Waldbronn? Und aktuell: Wie geht es mit dem 
Kindergarten in St. Bernhard in Etzenrot weiter? Fragen, auf 
die Hauptamtsleiter Reinhold Bayer in seinem Bericht zur 
aktuellen Betreuungssituation eingegangen ist.

Aus der Gemeinde
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In der Vergangenheit sei viel Geld in die Betreuung inves-
tiert worden, erinnerte Bürgermeister Franz Masino vorweg. 
Namentlich nannte er den Waldschatz, den Neubau und die 
Erweiterung Don Bosco, den Naturkindergarten. Auch wer-
de der Kindergarten im Mehrgenerationenhaus noch kom-
men. Vieles sei auf den Weg gebracht worden, es fehle 
jetzt allerdings noch eine Entscheidung in Etzenrot. Dort 
sei aufgrund der Gegebenheiten und der Bausubstanz eine 
Erweiterung des bestehenden Gebäudes nicht möglich. Al-
lerdings bräuchten die Eltern hinsichtlich der Betreuung eine 
Perspektive. In die Erweiterung der Waldschule sei investiert 
worden, jetzt seien die Kleinen dran, so Masino. Allerdings 
gehe es in der aktuellen Sitzung nicht darum, ob, wann und 
wo ein neuer Kindergarten gebaut werde.
Anschließend ging Hauptamtsleiter Reinhold Bayer auf die 
aktuelle Situation insbesondere in Etzenrot ein. Schlicht und 
einfach: Der Platz in Etzenrot geht aus. 13 vorgemerkte 
Kinder müssten momentan auf einen Platz warten, erläuterte 
Bayer die aktuellen Zahlen. Tendenz eher steigend. Laut den 
Einwohnerzahlen und mit dem aktuellen Platz-Angebot wür-
den derzeit 32 Ü3 Plätze und 16 U3 Plätze fehlen. 
Grundsätzlich stelle sich die Frage, ob Etzenrot eine neue 
Kita brauche oder ein Ausgleich durch andere Betreuungs-
einrichtungen oder Provisorien möglich wäre. Viele Vorteile, 
so Bayer, sprächen allerdings für eine neue Betreuungsein-
richtung. Langfristig auf Provisorien zu bauen, wäre städte-
baulich und wirtschaftlich nicht haltbar. Langfristig zu planen 
sei nachhaltiger. Ein Ausbau der Waldschule ohne Betreuung 
für die Kleinkinder sei sinnlos. Gegen einen Neubau spre-
chen allerdings die hohen Kosten. Langfristig gesehen sei 
laut Verwaltung ein drei- oder viergruppiger Kita am Standort 
Gesellschaftshaus die beste Option, zumal die Kinderzahlen 
auf hohem Niveau blieben.
Roland Bächlein (CDU) sieht den Bedarf in Etzenrot, ver-
misst allerdings Alternativen hinsichtlich der Betreuungsmög-
lichkeiten, beispielsweise eine Betreuung in anderen Ortstei-
len. Langfristig werde im Rück II eine neue Kita entstehen, 
in der auch die Etzenroter Eltern ihre Kinder unterbringen 
könnten. Gleichzeitig kann er sich kurzfristig eine Container-
lösung vorstellen.
Hubert Kuderer (Aktive Bürger) erinnert an andere Provisorien 
in Waldbronn und möchte die Einrichtung einer Waldgrup-
pe geprüft haben. Angelika Demetrio-Purreiter (Freie Wäh-
ler) spricht von einer „brisanten Lage“ und befürwortet die 
Lösung am Gesellschaftshaus. Gleichzeitig möchte sie aber 
auch die Vereine im Boot wissen, die im Gesellschaftshaus 
ihre Feste haben. Karola Keitel (Grüne) sieht „zwingenden 
Handlungsbedarf“ in Etzenrot. Grundsätzlich bewerte sie ei-
nen Kita-Neubau wichtiger als das Feuerwehrhaus. Klaus 
Bechtel (SPD) möchte, dass sich die Verwaltung nochmals 
für die Pfarrsaallösung in Zusammenarbeit mit der Kirchen-
gemeinde stark macht. Dort müsse ein Provisorium einge-
richtet werden. „Es geht um eine kurzfristige Lösung.“ Dafür 
machte sich auch Ruth Csernalabics (Aktive Bürger) stark.
Allerdings ist es laut Verwaltung ein großes Problem, Per-
sonal für eine weitere Gruppe zu finden, egal ob Pfarrsaal- 
oder Containerlösung. Man versuche es weiter. Eine Tages-
elterngruppe sei aber eine mögliche Alternative.

 
In die Jahre gekommen: Kindergarten St. Bernhard in  
Etzenrot.  Foto: Archivbild Gemeinde Waldbronn

Schülerzahlen steigen weiter
Die Schullandschaft in Waldbronn hat sich in den vergan-
genen Jahren erheblich verändert. Auch die Diskussion um 
eine Ganztagsgrundschule nimmt immer mal wieder Fahrt auf.
Ein großes Problem, erläuterte Hauptamtsleiter Reinhold 
Bayer, sei die schrittweise Vorverlegung des Einschulungs-
stichtags seit dem Schuljahr 2020/2021. Dies erschwere 
die Planung für die kommenden Jahre erheblich. Denn: Bei 
Kindern, die zwischen dem 01.07. und 30.09. geboren sind, 
haben die Eltern das Wahlrecht, ob sie die Kinder einschu-
len oder nicht.
Grundsätzlich würden die Schülerzahlen in Waldbronn stei-
gen, diese Tendenz sei eindeutig, so Bayer. So hat die 
Anne-Frank-Schule zeitweise bis zu elf Grundschulklassen. 
Ein Problem sind hier die rund 20 Kann-Kinder, die die 
Schülerzahlen schwer planbar machen. Auch die Albert-
Schweitzer-Schule bewegt sich durch den kommenden Zu-
zug durch das Baugebiet Rück II an der dauerhaften Gren-
ze zur Dreizügigkeit. Die bedenkliche Raumsituation an der 
Waldschule wird durch den Anbau gelöst. Derzeit bewegt 
sich die Schule durch die geburtenstarken Jahrgänge knapp 
an der Zweizügigkeit. Die erneute Überprüfung einer poten-
tiellen Ganztagesgrundschule plant die Verwaltung nach der 
Digitalisierung und der Pandemie zu verfolgen.
Beate Maier-Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) will das Thema 
Ganztagesgrundschule dringend angehen. Ebenso Roland 
Bächlein (CDU), der die Eltern bei dem Angebot allerdings 
eher gespalten sieht. Er glaubt, dass die Betreuung im Vor-
dergrund stehe und nicht der pädagogische Aspekt.
Ruth Csernalabics (Aktive Bürger) befürwortet Ganztages-
schule an jedem Standort, da sich viele Eltern eine Hortbe-
treuung nicht leisten können.
Jens Puchelt (SPD) möchte das Thema Ganztagesgrund-
schule mit den Rektoren aller drei Grundschulen diskutiert 
wissen.
Daher schlägt Bürgermeister Masino ein Schulkuratorium im 
Herbst vor.

Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Beantragung Briefwahlunterlagen
Onlineantrag
Sie können nach Erhalt Ihrer Wahlberechtigung Ihre Brief-
wahlunterlagen bis zum Freitag, 12.03.2021, 11.00 Uhr, 
unter www.waldbronn.de anfordern. Beim Aufruf des 
Links zur Landtagswahl erhalten Sie ein Erfassungsformu-
lar für Ihre Antragsdaten.
Die Frist zur persönlichen Beantragung endet grundsätz-
lich am Freitag vor dem jeweiligen Wahlabend (12.03.2021) 
um 18.00 Uhr.
Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder behörd-
lich angewiesener Quarantäne (Nachweis erforderlich) 
können Sie den Wahlschein am
Samstag, 13.03.2021 von 10.00 – 12.00 Uhr oder
Sonntag,  14.03.2021 noch bis 15.00 Uhr beim Wahlamt, 
Telefon: 07243/609-101 oder 07243/609-150 beantragen.
Nur mit einer korrekt ausgefüllten Wahlbenachrichtigung 
können Sie Briefwahlunterlagen beantragen.

Zustellung Wahlbenachrichtigung  
Landtagswahl
Die Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl am 
14.03.2021 sind bis spätestens 21.02.2021 an die Wahl-
berechtigten zugestellt.
Wer keine Wahlbenachrichtigung bis zu diesem Zeitpunkt 
erhalten hat, kann sich im Bürgerbüro, Marktplatz 7, 
76337 Waldbronn, Telefon: 07243/609-111, 
Mail: buergerbuero@waldbronn.de melden.
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Bitte beachten: Am Wahltag gelten  
weitgreifende Hygienevorschriften
Landtagswahlen 2021 –  
Hygienevorgaben aus der Corona-Verordnung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
bei der diesjährigen Landtagswahl gelten die in der Coro-
na-Verordnung vorgeschriebenen Abstandsregelungen und 
Hygienevorgaben für Wahlen:
Sowohl die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen, als auch die 
Wähler und Wählerinnen müssen eine medizinische Mas-
ke oder FFP2-Maske tragen.  
Vor Betreten des Wahlraumes sind die Hände zu desin-
fizieren. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzu-
halten. Der Zutritt zum Wahlgebäude ist Personen un-
tersagt, die typische Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus, also Fieber, trockener Husten, Störung des 
Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.
Vor Betreten des Wahlgebäudes wird bei allen Personen 
Fieber gemessen. Hat eine Person auch bei mehrmali-
gem Messen über 38 Grad Körpertemperatur wird ihr 
der Zutritt zum Gebäude untersagt. Bei Fieber-Verdacht 
ist es allerdings möglich, noch am Wahltag bis 15 Uhr 
im Rathaus eine Briefwahl zu beantragen. Eine bevoll-
mächtigte Person kann den Wahlschein dann im Rathaus 
entgegennehmen. Bitte daran denken, dass nach 15 Uhr 
keine Briefwahl mehr möglich ist. Also: Wer beispielswei-
se um 17 Uhr das Wahlgebäude betreten möchte, aber 
bei dreimaligem Messen mehr als 38 Grad Körpertempe-
ratur aufweist, darf nicht in das Gebäude und kann auch 
nicht mehr an der Wahl teilnehmen.
Wer keine Maske trägt, ohne dass nachweislich eine der 
bekannten Ausnahmen vorliegt, darf das Gebäude eben-
falls nicht betreten.
Aus hygienischen Gründen bittet das Wahlamt darum, 
einen eigenen Stift zum Wählen mitzubringen.
Wahlbeobachter oder Wahlbeobachterinnen müssen ihre 
Kontaktdaten und den Zeitpunkt ihrer Anwesenheit hinter-
lassen. Bei ärztlichem Attest mit Entbindung der Masken-
pflicht gilt die maximale Aufenthaltsdauer von 15 Minuten. 
Wer nicht wählt, aber die Wahlhandlung verfolgen möch-
te, gilt als Wahlbeobachter.
Wir bitten aufgrund der besonderen Umstände um Ihr 
Verständnis. 
Ihr Wahlamt. 

Schablonen für sehbehinderte und blinde 
Menschen
Zur Wahl der Abgeordneten des 17. Landtags von Ba-
den-Württemberg am 14.03.2021 sind alle Wahlberechtig-
ten zur Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann die Stimme 
unabhängig von fremder Hilfe abgegeben werden, wenn 
man wegen schlechten Sehens die Wahlunterlagen selbst 
nicht lesen kann?
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Landtagswahl 
bieten die Blinden- und Sehbehindertenverbände kosten-
los die Zusendung von sogenannten Stimmzettelschab-
lonen an. 
Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel ge-
legt. Die Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablo-
ne ausgespart. Auf der Schablone sind in großer tastba-
rer Schrift Erläuterungen angebracht. Zusammen mit der 
Schablone wird - ebenfalls kostenlos - eine Audio-CD 
ausgeliefert. Die CD kann mit handelsüblichen CD-Playern 
abgespielt werden. Auf dieser CD wird die Benutzung 
der Schablone erklärt. Außerdem wird der Inhalt des 
Stimmzettels vollständig aufgesprochen und auch darauf 
hingewiesen, falls eine entsprechende Lochung mit einem 
Wahlvorschlag belegt ist.
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Per-
sonen, die sich für dieses Angebot interessieren? Dann 
fordern Sie die Schablone und eine Audio-CD mit der 
Aufsprache des Inhalts des amtlichen Stimmzettels kos-
tenlos bei den Blinden- und Sehbehindertenverbänden an 
unter Telefon: 0761/36122.
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Amtlicher Teil

Öffentliche Sitzung
Ausschuss für Umwelt und Technik
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
hiermit lade ich Sie zu der öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 
den 10.03.2021 um 18:00 Uhr in den Großen Saal im Kur-
haus, Etzenroter Straße 2 ein.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird diese Sitzung als virtu-
elle Sitzung stattfinden. Hierzu werden die Gemeinderatsmit-
glieder per Videokonferenz in den Großen Saal im Kurhaus, 
Etzenroter Straße 2, zugeschalten. Die ZuhörerInnen können 
den Verlauf der öffentlichen Sitzung per Teilnehmer einer 
Videokonferenz aus dem Großen Saal im Kurhaus verfolgen.
Sitzungsunterlagen sind soweit möglich im Internet unter 
www.waldbronn.de „Rathaus/Gemeinderat/Rats- und Bürger-
informationssystem“ veröffentlicht.
Herzliche Grüße
Franz Masino
Bürgermeister

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1.   Errichtung von Umkleiden und Duschen  

am Clubhaus des TSV Reichenbach für die Interimszeit 
ALDI und dm am Standort Festhalle,  
Vorstellung der Planung und der Kosten

2.  Vorhaben- und Erschließungsplan Waldring 3
3.  Sonstiges und Bekanntgaben
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Unsere Öffnungszeiten: 

Mo.-Mittwoch  07.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag  07.00 – 18.00 Uhr 
Freitag   07.00 – 12.00 Uhr 
 
Tel.:   07243/609 – 111 
Fax:   07243/609 – 89 
Email:         buergerbuero@waldbronn.de 
Anschrift:  Marktplatz 7, 76337 Waldbronn 
 

Wir sind für Sie da…. 
Claudia Preiß (Leiterin) 
Melanie Becker 
Ute Schulz 

Sie erhalten: 

 Aufenthaltsbescheinigungen 
 Beglaubigungen von Abschriften 

und Kopien 
 Fischereischeine 
 Führerscheine 
 Gewerberegisterauskünfte 
 Haushaltsbescheinigungen 
 Informationsbroschüren 
 Kinderreisepässe 
 Karlsruher Kinderpass 
 Karlsruher-Seniorenpass 65 + 
 Landesfamilienpässe/Gutscheine 
 Lebensbescheinigungen 
 Meldebescheinigungen 
 Personalausweise 
 Reisepässe 

Sie können beantragen: 

 Auskunftssperre 
 Auskunft aus dem 

Verkehrszentralregister 
 BaFöG 
 Befreiung von Rundfunk- und 

Fernsehgebühren 
 Elterngeld 
 Einbürgerung 
 Gewerbezentralregisterauskunft 
 Grundsicherung 
 Kindergeld 
 Leistungen nach dem USG für 

Wehrpflichtige 
 Polizeiliches Führungszeugnis 
 Sozialanschluss Telekom 
 Staatsangehörigkeitsausweise 
 Übernahme Kindergartengebühren 
 Unterhaltsvorschuss für Kinder unter 

12 Jahren 
 Wohngeld 

Sie können: 

 sich an, ab- und ummelden 
 Ihren 

Schwerbehindertenausweis 
beantragen 

 Ihren Hund an-, oder abmelden 
 Gewerbebetriebe an-, ab- und 

ummelden 
 Bankeinzugsermächtigungen 

erteilen 



13Nummer 9
Donnerstag, 04. März 2021  AMTSBLATT

Wertstoffhof: Geänderte Zufahrt wegen 
Bauarbeiten
Wegen Bauarbeiten im Bereich der vorhandenen Einfahrt 
zum Wertstoffhof ändert sich die Zufahrtssituation gering-
fügig. Wie bisher über die Badener- und Daimlerstraße 
kommend ist der Eingang zum Wertstoffhof nun eine 
Einfahrt weiter. Diese ist ausgeschildert. Die Regelung gilt 
voraussichtlich für weitere zwei Wochen.
Beachten Sie bitte die weiteren Hinweise im Amtsblatt.

Rechnungsamt
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde  
und Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb 
„Wasserversorgung“ 
Die vom Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn am 
16.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 
2021 sowie der Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans 
des Eigenbetriebs der Gemeinde Waldbronn für das Wirt-
schaftsjahr 2021 werden nachstehend bekannt gemacht.
Das Landratsamt Karlsruhe hat mit Schreiben vom 18.02.2021 
die Gesetzmäßigkeit der Haushaltsatzung für das Jahr 2021 
bestätigt.
Gleichzeitig hat die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt:
•	 Vom Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung vor-

gesehenen Kreditaufnahmen von 7.969.600 Euro einen 
Teilbetrag von 4.596.300 Euro. Von den 7.969.600 Euro 
waren 2.061.800 Euro für Umschuldungen bestehender 
Kredite vorgesehen und nicht genehmigungspflichtig. Den 
genehmigungspflichtigen Betrag von 5.907.800 Euro hat 
das Landratsamt um 1.311.500 Euro gekürzt: In dieser 
Höhe stehen anderweitige Mittel zur Verfügung, so dass 
eine Kreditaufnahme nicht erforderlich und damit auch 
nicht genehmigungsfähig ist. Entsprechend wurde eine 
Kreditaufnahme von 4.596.300 Euro genehmigt.

•	 Den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 15.000.000 Euro 
wird mit der Auflage, dass der Betrag von 6.000.000 € 
ausschließlich bei der Inanspruchnahme der Gemeinde 
aus der Gewährträgerschaft gegenüber dem KVBW über-
schritten werden darf.

•	 Einen Anteil von 1.328.700 Euro an den vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen von 2.884.000 Euro, in 
dessen Höhe im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich Kre-
ditaufnahmen vorgesehen sind.

Daneben hat die Rechtsaufsichtsbehörde zum Haushaltsplan 
2021 unter anderem bemerkt:
„[…] Zwar wird für das Haushaltsjahr 2021 von einem po-
sitiven ordentlichen Ergebnis von i.H.v. 1.031.700 € ausge-
gangen, allerdings geht die Planung für die Jahre 2022 bis 
2024 von weiteren negativen Ergebnissen aus. Insbesondere 
ergeben sich Fehlbeträge von rd. 10.375.000 €, so dass 
die ordentlichen Aufwendungen nicht erwirtschaftet werden 
können. Ein Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO 
wird nicht erreicht. Bedenklich ist zudem, dass der Fehlbe-
trag des Ergebnishaushalts 2020 größtenteils nur über eine 
Verrechnung mit dem Basiskapital nach § 80 Abs. 3 GemO 
ausgeglichen werden kann. Der Ausgleich von ordentlichen 
Erträgen und Aufwendungen innerhalb einer Rechnungspe-
riode oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist 
jedoch Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und 
des doppischen Rechnungswesens. Ziel muss es sein, die 
Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die 
stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. […]
Aus diesen Gründen ist der Konsolidierungskurs unbedingt 
und konsequent fortzuführen, um die dauernde Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten. Dabei sind die 
Aufwendungen und Auszahlungen auf das Notwendige zu 
beschränken und – soweit möglich – zu reduzieren.“
Im Rahmen des Wirtschaftsplans 2021 des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung hat das Landratsamt die vorgesehe-
ne Kreditaufnahme von 30.500 € und die Aufnahme von 
Kassenkrediten bis zum Höchstbetrag von 500.000 € ge-

nehmigt. Die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlus-
ses konnte dagegen nicht bestätigt werden. Es waren zwar 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 140.000 Euro 
im Wirtschaftsplan 2021 zu Lasten des Wirtschaftsjahres 
2022 veranschlagt. Diese fehlten jedoch im Feststellungs-
beschluss, so dass dessen Gesetzmäßigkeit nicht bestätigt 
werden konnte. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die 
erforderliche Festsetzung des Gesamtbetrags der Verpflich-
tungsermächtigungen rechtzeitig vor deren Inanspruchnahme 
nachzuholen ist.

Der Haushaltsplan und der Wirtschaftsplan 2021 liegen in 
der Zeit vom 5. März bis einschließlich 15. März 2021 zur 
Einsichtnahme beim Bürgermeisteramt Waldbronn, Markt-
platz 7, im Foyer (Erdgeschoss) des Rathauses,  während 
der üblichen Dienststunden, öffentlich aus. Bitte melden Sie 
sich zur Einsichtnahme an der Pforte des Rathauses, damit 
Ihnen die Rathaustüre geöffnet wird.

HAUSHALTSSATZUNG  
der Gemeinde Waldbronn  

für das Haushaltsjahr 2021
Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2020 
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt 
mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen 
Erträge von 31.887.000,00

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen von - 30.855.300,00

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von 1.031.700,00

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge von -

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen von -

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von -

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis
(Summe aus 1.3 und 1.6) von 1.031.700,00

2. im Finanzhaushalt 
mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 28.022.900,00

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von - 34.694.800,00

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von - 6.671.900,00

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 1.819.900,00

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von - 5.907.800,00

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf 
aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 4.087.900,00

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 10.759.800,00

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 7.969.600,00

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von - 2.772.900,00
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2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf 
aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 5.196.700,00

2.11 Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von - 5.563.100,00

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird festgesetzt
auf 7.969.600,00 EUR
davon für die Ablösung von inneren 
Darlehen auf - EUR
davon Umschuldung auf 2.061.800,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt
auf 2.884.000,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf 15.000.000,00 EUR

§ 5 Sperrvermerke

Der Gemeinderat hat Sperrvermerke 
in Höhe von

 250.000,00 EUR

beschlossen. Die betroffenen Produkte/Sachkonten bzw. In-
vestionsmaßnahmen sind aus Anlage 1 dieser Satzung er-
sichtlich.

Waldbronn, den 16.12.2020

Masino Thomann
Bürgermeister Gemeindekämmerer

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES 
DES EIGENBETRIEBES  
WASSERVERSORGUNG

der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2021
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2020 auf-
grund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) 
i. d. F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), der §§ 1 bis 5 der 
Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776), i. V. 
mit den §§ 79, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i. d. F. 
vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), den Wirtschaftsplan des Ei-
genbetriebes der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschafts-
jahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan in EUR
in den Erträgen auf 1.501.700,00
in den Aufwendungen auf 1.505.500,00
auf einen Jahresverlust von 3.800,00
im Vermögensplan in den Einnahmen 
und Ausgaben auf 1.013.800,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb 
im Vermögensplan vorgesehenen 
Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 30.500,00 EUR 

§ 3 Umschuldung
Nachrichtlich:
Es wird zudem ein bestehendes Darlehen 
umgeschuldet in Höhe von 232.200,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf 500.000,00 EUR

Waldbronn, den 16.12.2020

Masino Thomann
Bürgermeister Gemeindekämmerer

Das Bürgerbüro informiert:

Die Vorsorgemappe
Die Vorsorgemappe ist als stabile Aufbewahrmappe angelegt.
Inhalt der Vorsorgemappe:
Die Begleitbroschüre
Informationen und Hilfen über
Vorsorgemöglichkeiten, Fallbeispiele und Entscheidungshilfen,
Fragen zu Sterbehilfe, zum Umgang mit den Formularen, 
Ratschläge,
Tipps, Kontakte.
Die Vorsorgeverfügungen
Formulare mit Schritt-für-Schritt-Erläuterungen
Patientenverfügung
Vorsorgevollmacht
Betreuungsverfügung
Notfallkärtchen
Erhältlich im Bürgerbüro zum Preis von 6,00 EURO

Allein reisende Kinder
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass für al-
lein reisende Kinder eine Zustimmungserklärung der Eltern 
(selbst entworfen) zum Grenzübertritt erforderlich ist.
Die Unterschriften beider Elternteile müssen beim Bürgerbüro 
unter Vorlage des Personalausweises geleistet und beglau-
bigt werden.
Wir bitten um Beachtung.

Das Umweltamt informiert

Achtung Krötenwanderung beginnt  -  
bitte fahren Sie langsam !

 
 Foto: Gemeinde Waldbronn

Wärmeres und feuch-
teres Wetter lockt 
Kröten, Frösche und 
Molche aus ihren Win-
terquartieren hervor. Ab 
einer Nachttemperatur 
von fünf Grad Celsius 
verlassen die wech-
selwarmen Tiere meist 
zeitgleich ihre Winter-
quartiere und machen 
sich in der Abenddäm-
merung auf zur „Hoch-
zeitswanderung“ zu 
ihren Laichplätzen in 
Teichen und Tümpeln. 
Regnerisches Wetter 
mögen sie besonders 
gerne. Auf den bis zu 
zwei Kilometer langen 
Wanderungen müssen 
sie allerdings häufig Straßen überqueren. Dies ist in Wald-
bronn vor allem entlang der Etzenroter Straße zwischen 
Reichenbach und Etzenrot der Fall.
Deshalb unser Appell an alle Autofahrer: In der Dämmerung 
und nachts vorsichtig fahren und Rücksicht auf die Am-
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phibien nehmen, fahren Sie bitte maximal Tempo 30. Denn 
die Tiere kommen auch dann ums Leben wenn sie zwar 
den Reifen ausweichen, das Auto aber schnell an ihnen 
vorbeifährt – der Luftdruck steigt dann so stark, dass er 
die inneren Organe der Tier zum Platzen bringt. Nur Slalom 
zu fahren bringt also nichts. Manchmal bleiben Kröten oder 
Salamander sogar längere Zeit auf der Fahrbahn sitzen, um 
sich auf der vom Tag noch aufgewärmten schwarzen As-
phaltfläche aufzuwärmen und auszuruhen.
Sobald die Krötenwanderung begonnen hat, sind auch in 
diesem Jahr wieder freiwillige Helfer im Einsatz, die die Tie-
re einsammeln und über die Straße tragen. Auch im Hinblick 
auf die Sicherheit der Helfer – bitte langsam  fahren !

Schadstoffsammlung Busenbach -  
geänderter Standort durch Baustelle  
Aufgrund von Bauarbeiten im Bereich der Talstraße findet die 
Schadstoffsammlung am 13.03.2021 von 15.10 –16.10 Uhr 
auf dem Parkplatz Freibad statt.

Fairtrade Kampagne

Fastenaktion vom Eine-Welt-Kreis  
Waldbronn/Karlsbad unterstützt Geflüchtete
Mit unserer diesjährigen Fastenaktion wollen wir in Zusam-
menarbeit mit „Caritas International“ Geflüchtete auf der 
griechischen Insel Lesbos unterstützen. Die Lage der Ge-
flüchteten, darunter viele Familien und unbegleitete Minder-
jährige, auf der griechischen Insel Lesbos ist nach wie vor 
katastrophal. Wie Sie alle durch die Medien erfahren haben, 
ist das Flüchtlingslager Moria abgebrannt. Da es keine Er-
satzunterkünfte gibt, leben die Geflüchteten momentan ohne 
feste Unterkunft, teilweise auch ohne Zelt direkt am Strand 
oder auf der Straße – und das bei der kalten Jahreszeit. Die 
nötige Versorgung mit Decken, Kleidung und Lebensmitteln 
ist unzureichend, ganz zu schweigen von den hygienischen 
Bedingungen und der ärztlichen Versorgung.
Um die Not ein wenig zu lindern, haben wir uns entschlos-
sen, mit unserem diesjährigen „alternativen Fastensonntag 
(21.03.2021)“ Caritas International auf Lesbos zu unterstüt-
zen um da zu helfen, wo es am Nötigsten ist.
Wir werden die Gottesdienste am
Sa.  20.03.2021, 18.30 Uhr, Langensteinbach (kath.Kirche)
So.  21.03.2021, 08.45 Uhr, Busenbach (kath.Kirche)
So.  21.03.2021, 10.30 Uhr, Reichenbach (kath.Kirche)
mitgestalten und ausführlich von diesem Projekt berichten.
Da dieses Jahr coronabedingt kein gemeinsames Fasten-
essen stattfinden kann, haben Sie die Möglichkeit eine le-
ckere Süßkartoffel – Ingwer – Suppe mit Kokosmilch und 
Quinoa zu bestellen, die wir Ihnen nach Hause bringen (am 
21.03.2021). Der Preis beträgt 5,50 € und ist bei Ausliefe-
rung zu bezahlen.
Bestellungen nimmt Michaela Hoeft bis zum 18.03.2021 ent-
gegen. Mail: michaela-hoeft@web.de oder Tel. 07243 / 63347 
(mit AB).
Außerdem werden wir am Fr. 12.03.2021 einen Kuchenver-
kauf auf dem Freitagsmarkt anbieten dessen Erlös ebenfalls 
dem Projekt zugutekommt. Über Kuchenspenden würden 
wir uns sehr freuen. Sie können diesen direkt ab 08.00 Uhr 
an unserem Stand abgeben. Wir danken Ihnen jetzt schon 
für Ihre Unterstützung.
Bitte unterstützen Sie unser Projekt und spenden Sie direkt 
auf das hier angegebene Spendenkonto:
Röm.-kath. Kirchengemeinde Waldbronn – Karlsbad, EWK
IBAN: DE 41 6609 1200 0009 7022 10
Verwendungszweck: NOTHILFE  LESBOS 
(für Spendenquittung bitte Adresse angeben) 
Wir freuen uns über rege Unterstützung und Spenden und 
wünschen Ihnen schon jetzt einen guten Appetit.
Ihr Eine-Welt-Kreis Waldbronn-Karlsbad

Bekanntmachungen
anderer Ämter

Das Landratsamt informiert
Die Pressemitteilungen des Landratsamtes Karlsruhe kön-
nen aus Platzgründen nicht komplett veröffentlicht wer-
den. Deshalb werden hier nur noch die Themen der 
Pressemeldungen veröffentlicht. Die ausführlichen Texte 
sind dann bei Interesse auf den Internet-Seiten des Land-
ratsamtes (www.landkreis-karlsruhe.de) zu lesen.
-  Ab 1. März wurde die Anzahl der Impfungen in Krei-
simpfzentren Heidelsheim und Sulzfeld verdoppelt. Ab 
sofort können Berechtigte der höchsten Priorität auch 
unter 65 Jahren Termine vereinbaren.

-  Internationaler Frauentag am 8. März. Veranstaltung 
„Kleider machen Frauen? Frauenbilder aus Stoff“ am 
20. April.

-  Mobile Impfteams impfen erstmals in Gemeinden au-
ßerhalb stationärer Pflegeeinrichtungen. „Pilotprojekt“ in 
der Gemeinde Zaisenhausen.

Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) –  
unabhängig beraten, selbstbestimmt teilhaben 
Die EUTB ist eine Beratungsstelle rund um die Themen 
Rehabilitation und Teilhabe. Sie unterstützt und berät alle 
Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte 
Menschen, aber auch deren Angehörige kostenlos in allen 
Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe – auch in Ihrer Nähe.
Die Beratungen können telefonisch, elektronisch (per E-Mail 
oder per Video-Chat), persönlich oder aufsuchend stattfin-
den. Persönliche Beratungen finden nach vorheriger Termin-
vereinbarung statt – und während der Corona-Pandemie nur 
unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygienere-
geln.
EUTB des Landesverbandes für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg e.V. Karlsruhe
Fasanenstraße 10, 76131 Karlsruhe
Tel. 0721 120 834 99 und 0160 6250189
E-Mail eutb-karlsruhe@lvkm-bw.de
https://www.teilhabeberatung.de/beratung/eutb- 
landesverband-fuer-menschen-mit-koerper-und- 
mehrfachbehinderung-baden-wuerttemberg-ev-5
EUTB der Paritätischen Sozialdienste gGmbH Karlsruhe
Kanalweg 40/42, 76149 Karlsruhe
Tel. 0721 91230 -66
E-Mail: eutb@paritaet-ka.de
https://www.teilhabeberatung.de/beratung/ 
eutb-paritaetische-sozialdienste-ggmbh-karlsruhe

Rentenberatung und Rentenantragstellung für  
Waldbronner Bürger  in Karlsbad - Langensteinbach
Deutsche Rentenversicherung Bund, 
Versichertenberater Carlo Weber Langensteinbach
Fragen und Antragstellung nur noch telefonisch unter
Telefon: 07202 5424 oder carlo.b.weber@gmx.de möglich.
Bitte immer die Rentenversicherungsnummer nennen.

Jahresmeldung für 2020 prüfen: Bares Geld für die Rente
Im Laufe des ersten Quartals 2021 sollten Beschäftigte von 
ihren Arbeitgebern die Jahresmeldung für 2020 bekommen. 
Aus dieser Jahresmeldung geht hervor, wie lange die Ar-
beitnehmer beschäftigt waren und was sie verdient haben. 
Sie ist ein wichtiges Dokument für die Rentenversicherung, 
weil aus diesen Daten die spätere Rente berechnet wird. Die 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg rät des-
halb, alle Angaben genau zu prüfen und die Jahresmeldung 
gut aufzubewahren.
Wichtig sind Name, Geburtsdatum, Anschrift, Versicherungs-
nummer, Dauer der Beschäftigung und Bruttoverdienst. Wer 
Fehler entdeckt, sollte sich umgehend an den Arbeitgeber 
oder die Krankenkasse wenden und die Jahresmeldung be-
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richtigen lassen. Denn fehlerhafte Angaben können bares 
Geld kosten und eine zügige Berechnung der späteren Ren-
te erschweren.
Den vorliegenden Text und weitere Informationen können Sie 
auf unserer Internetseite unter 
http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de abrufen.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und  
Gartenbau: Leichter zum Beitragszuschuss
Damit mehr Versicherte eine höhere Chance auf einen Zu-
schuss zu ihrem Alterskassenbeitrag haben, werden die 
hierfür geltenden Einkommensgrenzen ab 1. April 2021 an-
gehoben. 
Ab 1. April 2021 erhalten Beitragszahler einen Zuschuss, 
wenn ihr Einkommen unter 23.688 Euro (unverheiratet) oder 
unter 47.376 Euro (verheiratet) für die westlichen Bundeslän-
der sowie unter 22.428 Euro bzw. 44.856 Euro für die öst-
lichen Bundesländer liegt. Der Beitrag kann so um maximal 
60 Prozent reduziert werden.

bisher ab 01.04.2021 
(West)

ab 01.04.2021 
(Ost)

Einkom-
mensgrenze
für Zuschuss

bis 15.500 Euro
(Unverheiratete)
bis 31.000 Euro
(Verheiratete)

unter 23.688 Euro
(Unverheiratete)
unter 47.376 Euro
(Verheiratete)

unter 22.428 Euro
(Unverheiratete)
unter 44.856 Euro
(Verheiratete)

Einkom-
mensgrenze
für Höchst-
zuschuss

bis 8.220 Euro
(Unverheiratete)
bis 16.440 Euro
(Verheiratete)

bis 11.844 Euro
(Unverheiratete)
bis 23.688 Euro
(Verheiratete)

bis 11.214 Euro
(Unverheiratete)
bis 22.428 Euro
(Verheiratete)

Antragstellung
Mitglieder der LAK, die künftig einen Zuschussanspruch 
aufgrund der neuen Einkommensgrenzen haben werden, 
sollten einen Antrag frühestens ab März – spätestens 
aber bis Ende Juli 2021 – stellen. So kann der Zuschuss 
ab 1. April gewährt werden. Geht der Antrag später ein, 
gewährt die LAK den Zuschuss ab dem Kalendermonat 
des Antragseingangs, sofern alle weiteren Voraussetzun-
gen vorliegen. Das Antragsformular kann im Internet unter  
www.svlfg.de/beitragszuschuss abgerufen werden. Anträge 
können auch online über das Versichertenportal der SVLFG 
unter www.svlfg.de/meine-svlfg-digital gestellt werden. Hier-
für ist eine einmalige Registrierung erforderlich.
Welches Einkommen zählt?
Wie bisher ist das landwirtschaftliche und außerlandwirt-
schaftliche Einkommen aus dem Steuerbescheid ausschlag-
gebend dafür, ob ein Zuschussanspruch besteht oder nicht. 
Ausnahme: Wird das Einkommen aus Land- und Forstwirt-
schaft nach § 13a Einkommensteuergesetz ermittelt, berech-
net die LAK dies mit Hilfe des Wirtschaftswertes und der 
Arbeitseinkommensverordnung Landwirtschaft. Erwerbser-
satzeinkommen wird ebenfalls berücksichtigt. Das sind zum 
Beispiel Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Renten. Ist der 
letzte Steuerbescheid älter als vier Jahre oder liegt noch 
keiner vor, ist das Einkommen des vorvergangenen Jahres 
maßgeblich und wird von der LAK erfragt.

Wir gratulieren 

Geburtstage

Altersjubilare

05.03.  Keller Sylvie     75 Jahre
05.03.  Gegenheimer Ursula   70 Jahre
09.03.  Schilling Anna    75 Jahre
10.03.  Lämmler Ingeborg   75 Jahre

Die Gemeinde wünscht den Jubilaren alles Gute, vor allem 
Gesundheit für das neue Lebensjahr.

Aufgrund der weiterhin hohen Corona-Gefährdung stellt
die Volkshochschule Waldbronn zumindest bis zum 

7. März 2021 den Präsenz-Unterrichtsbetrieb
vollständig ein!

Danach sind wir bemüht, Sie über die weiteren 
Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. 

Beachten Sie die Hinweise auf unserer Homepage, 
die wir so aktuell wie irgend möglich halten.

Unser Büro ist im Normalbetrieb besetzt.  
Bitte kontaktieren Sie uns ausschließlich telefonisch  

oder per E-Mail!

Unser neues Programmheft für das 1. Semester 2021 erhal-
ten sie bei der VHS vorne am Häusle in einem Prospektstän-
der und nach Möglichkeit in den bekannten Auslagestellen..
Sie können das VHS-Semesterprogramm auch unter unse-
rer Homepage www.vhs-waldbronn.de im Internet aufrufen 
und sich über Internet oder per E-Mail (vhs@waldbronn.de) 
anmelden; selbstverständlich auch telefonisch, per Fax oder 
schriftlich: Stuttgarter Str. 25 a (Kulturtreff), 76337 Wald-
bronn-Reichenbach, Tel. 07243-69091 u. -92, Fax 07243-
63267.
Geschäftszeiten: montags - freitags von 09.00 - 12.00 Uhr,
außerdem    donnerstags   von 16.00 - 18.00 Uhr.
Bankverbindung: Volksbank Ettlingen,  
IBAN: DE79 6609 1200 0000 201928, BIC: GENODE 61 ETT
Mit dem Frühjahrsprogramm bieten wir ein der momenta-
nen Situation angepasstes Programm an und können auf 
tagesaktuelle Entwicklungen sofort reagieren. Sofern uns alle 
keine neuen einschränkenden Verordnungen treffen, können 
Sie sich auf viele bekannte Kursformate freuen.
Trotz eventueller Einschränkungen aufgrund der jeweils ak-
tuellen Corona-Verordnungen können Sie sicher sein, dass 
wir uns über jede einzelne Anmeldung freuen und hoffen 
gemeinsam mit Ihnen, dass der Kursablauf in diesem Jahr 
weniger aufregend und einschränkend abläuft als im letzten.

Neuer, zusätzlicher Kurs, der nicht in unserem 
Programmheft steht:
K 094.1 - Workshop Line Dance / Gerd Herberger
Samstag, 15.05.2021, 15.00-17.00 Uhr und Sonntag, 
16.05.2021, 10.00-12.00 Uhr, 26,00 €, 
Kulturtreff, Stuttg. Str. 25a
Line Dance ist ein Tanzstil der aus den USA kommt. Er wird 
in « Lines », also in Reihen oder Linien getanzt, mehrere hin-
tereinander. Jeder für sich aber doch gemeinsam. Ursprüng-
lich ist diese Tanzform aus der amerikanischen Country Mu-
sic entstanden und die bildet auch noch heute, neben Rock 
und Pop, den Schwerpunkt der Musik. Line Dance eignet 
sich für jede Altersklasse, für Männer und Frauen gleicher-
maßen. Vorkenntnisse sind für diesen Workshop nicht nötig. 
Vielseitigkeit und Tanzerfolg sind garantiert.

Derzeit suchen wir einen Kursleiter(in) für unsere Kinder-
kurse im Bereich Rhythmik und Bewegung z.B. im Alter von 
18-24 Monaten und 2,5 Jahre sowie 3-4 Jahren.
Über Ihre Bewerbung würden wir uns freuen!

Die Digedags ziehen ein im Lesetreff
Drei kleine Kerle voller Witz und Temperament, die sich 
durch Zeit und Raum bewegen und dabei die unglaublichs-
ten Abenteuer erleben. Sie sind nicht vollkommen, aber 
überaus liebenswert. Superhelden ohne Superkräfte! Die be-
liebten Hefte, die in der DDR Kultstatus erlangten, gibt es 
inzwischen als Bücher - jetzt bereit zur Ausleihe im Lesetreff. 
Uns gefällt vor allem, dass diese Comicserie ohne Sprech-
blasen auskommt. Den Text liest man entspannt am Bild-
rand, das erleichtert auch das Vorlesen. In jeder Geschichte 
finden die Leser geschichtlichen Hintergrund.
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Digedags-Bücher Foto: Lesetreff

Bücher aussuchen, bestellen, abholen, oder bringen lassen
aussuchen: 
Auf unserer Homepage www.lesetreff-waldbronn.de findest du 
unseren Online-Katalog "Web-Opac", dort kannst du stöbern.
Oder du nennt uns dein Alter und Dinge, die dich interes-
sieren.
bestellen: 
Schreibe uns eine E-Mail an info@lesetreff-waldbronn.de mit
- deiner Adresse und Telefonnummer
- Titel und Autoren der gewünschten Bücher 
  und/ oder
- deinem Alter und was dich interessiert
-  der Angabe, ob du die Bücher abholst oder gebracht 
haben möchtest.

abholen: 
donnerstags zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr im Lesetreff
bringen lassen: 
das geht ja einfach ... 

Musikschule Ettlingen
Außenstelle Waldbronn

Musikschule der Stadt Ettlingen
Außenstelle Waldbronn
Pforzheimer Str. 25
76275 Ettlingen
Tel.: 07243 101 312
E-Mail: musikschule@ettlingen.de
www.musikschule-ettlingen.de
Schulleiter: Stefan Moehrke
Unterrichtsorte:
Busenbach: Anne-Frank Schule
Reichenbach: Albert-Schweitzer-Schule
Anmeldung im Sekretariat der Musikschule oder online: 
https://www.ettlingen.de/startseite/Bildung+_+Soziales/
Onlineanmeldung.html

Schulen und Kindergärten

Tageselternverein Ettlingen
Epernayerstr. 34, Tel. 945450

Liebe Eltern, liebe Interessierte, 
aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen 
ist es unser größtes Anliegen Sie und uns zu schützen und 
trotzdem weiterhin für Sie da zu sein.
Um dieser Verantwortung nachzukommen, bleibt unsere Ge-
schäftsstelle bis auf weiteres für den Personenverkehr ge-
schlossen. 
Sie erreichen uns weiterhin unter der Telefonnummer 
07243/945450 und unter der E-Mail info@tev-ettlingen.de in 
der Zeit von Mo - Fr 8:30 - 12:00 Uhr und Di + Do 13:00 
- 16:30 Uhr.
Auch Beratungsgespräche zu allen Fragen rund um die Kin-
dertagespflege bieten wir Ihnen gerne weiterhin telefonisch 
an. Die Sprechstunden vor Ort in den einzelnen Kommunen 
werden bis auf weiteres ausgesetzt.
Sollte eine persönliche Vorsprache im Tageselternverein Ett-
lingen zwingend notwendig und unaufschiebbar sein, melden 
Sie sich bei der Verwaltung.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bleiben Sie gesund!
Ihr TagesElternVerein Ettlingen 
und südlicher Landkreis Karlsruhe e.V.
Epernayerstr. 34, 76275 Ettlingen

Gemeinschaftsschule Karlsbad/Waldbronn

Anmeldung an der GMS Karlsbad- Waldbronn in Klasse 5 
zum Schuljahr 2021/2022
Die Anmeldung für das kommende Schuljahr erfolgt vom 
08. - 11. März 2021 
Liebe Eltern der Grundschulklassen des vierten Jahrgangs,
die diesjährigen Anmeldungen an den weiterführenden Schu-
len finden auch an der Gemeinschaftsschule Karlsbad-Wald-
bronn unter besonderen Bedingungen statt.
Zur Anmeldung können Sie unterschiedliche Wege wählen:
1.  Sie können Ihr Kind ab dem 8. März auf unserer Home-

page online anmelden. Im Anschluss lassen Sie uns 
folgende Unterlagen im Zeitraum vom 08. bis 11. März 
zukommen: Einen Identitätsnachweis, die Grundschul-
empfehlung Blatt 3 und 4 im Original sowie den Nach-
weis über den Masernschutz Ihres Kindes. Erst mit der 
Bestätigung, die Sie von uns am Ende erhalten, ist die 
Anmeldung erfolgt.

2.  Sie nutzen das zum Download bereitstehende Anmel-
deformular und lassen uns dies ausgefüllt gemeinsam 
mit einem Identitätsnachweis, der Grundschulempfehlung 
Blatt 3 und 4 im Original sowie dem Nachweis über den 
Masernschutz Ihres Kindes im Zeitraum vom 08. bis 11. 
März zukommen. Auch hier erfolgt die Anmeldung erst 
mit Erhalt der Bestätigung, die Sie von uns erhalten.

3.  Sie nehmen die Möglichkeit eines persönlichen Anmelde-
termins im Zeitraum vom 08. bis 11. März wahr. Diesen 
können Sie online oder telefonisch ab dem 23.02.2021 
über unsere Homepage vereinbaren. Auch hier denken 
Sie bitte an die drei wichtigen Dokumente: Identitäts-
nachweis, Grundschulempfehlung Blatt 3 und 4 im Origi-
nal sowie einen Nachweis über den Masernschutz Ihres 
Kindes.

Alle Informationen finden Sie auch online auf 
unserer Homepage.
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Für ein persönliches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen 
jederzeit zur Verfügung. Hierzu vereinbaren Sie bitte telefo-
nisch mit dem Sekretariat oder online über unsere Home-
page einen Termin.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!
Das Team der GMS Karlsbad-Waldbronn.

Realschule Karlsbad

Aufnahmeverfahren 2021 der Realschule Karlsbad
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie bereits angekündigt, findet die diesjährige landesweite 
Anmeldung für die Klassestufen 5 der Realschule Karlsbad 
am

Mittwoch, 10. März 2021 und Donnerstag, 11. März 2021
statt.
Angedacht ist im Moment die Möglichkeit einer kurzen per-
sönlichen Anmeldung nach vorheriger Online-Terminvergabe. 
Wenn Sie Ihr Kind an unserer Schule anmelden möchten, 
kontaktieren Sie uns zunächst ab 22. Februar 2021 
(nach den Faschingsferien) per E-Mail unter 
sekretariat@rs-karlsbad.de.
Sie erhalten dann von uns einen Link, der Sie direkt zum 
Terminplanungssystem führt. Dort suchen Sie sich ein Zeit-
fenster für die persönliche Anmeldung aus und reservieren 
sich einen Termin.
Die grundsätzliche Aufnahme sowie die anschließenden 
Klasseneinteilungen stehen in keinem Zusammenhang mit 
der Reihenfolge der Anmeldung!
Ein zweiter Link führt Sie zu einem geschützten Download-
bereich auf unserer Homepage. Dort sind die Formulare für 
die eigentliche Anmeldung für Sie hinterlegt.
Am vereinbarten Termin kommen Sie bitte termingerecht, mit 
FFP 2-Maske sowie den von Ihnen vorbereiteten Unterlagen 
an unsere Schule. Damit wir die Anmeldung jeder Familie 
innerhalb ihres Zeitfensters bewältigen können, informieren 
Sie sich vorab auf unserer Homepage über die Themen 
„Bilingualer Unterricht“ sowie „Bläserklasse“ (zu finden auf 
unserer Homepage, Rubrik „Schulprofil“).
Es grüßt Sie herzlich
die Schulleitung sowie das Sekretariat
der Realschule Karlsbad

Der erste virtuelle Tag der offenen Tür der Realschule 
Karlsbad!
Besondere Zeiten verlangen besondere Maßnahmen. Da-
her haben wir beschlossen, wenn Eltern und Schüler*innen 
nicht zum Tag der offenen Tür an die Realschule Karlsbad 
kommen können, dann kommen wir einfach zu Ihnen! Auf 
einer eigens erstellten Webseite für diesen besonderen Tag 
können nun alle interessierten Schüler*innen, Eltern und An-
gehörige viel über unsere Schule erfahren. Seien Sie ge-
spannt, verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck über 
die einzelnen Fächer, unser pädagogisches Konzept, unsere 
Arbeitsgemeinschaften und Sozialprojekte u. v. m. Lernen 
Sie uns kennen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Es grüßt Sie herzlich die Schulleitung 
sowie das gesamte Kollegium

Text: B. Hackenberg

Gymnasium Karlsbad

Anmeldung am Gymnasium Karlsbad in Klasse 5  
zum Schuljahr 2021/2022
Im Normalfall muss die Anmeldung in Klasse 5 in Prä-
senz erfolgen. Unter Pandemiebedingungen ist Ihre persön-
liche Vorsprache jedoch nicht notwendig. Sie können sich 
stattdessen über das Onlineverfahren auf unserer Moodle-
Lernplattform registrieren lassen. Den Link dazu mit entspre-
chenden Erläuterungen finden Sie auf unserer Homepage 
„www.gym-karlsbad.de“. Die vorliegende Registrierung wird 
als Anmeldung gültig, sobald Sie uns das unterschriebene 
Anmeldeformular, das Sie im Anschluss an Ihre Registrie-
rung per Post von uns erhalten, zusammen mit unten auf-
geführten Unterlagen (Grundschulempfehlungen im Original, 

alles andere als Kopie) zurückgeschickt haben. Die Online 
Registrierung ist von Mo, 01.02. bis Mi, 03.03.2021 möglich.
Falls Sie Ihr Kind für die neuen Klassen 5 nicht online an-
melden möchten, können Sie an folgenden Tagen im Sekre-
tariat vorbeikommen:
Mi, 10. März 2021 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Do, 11. März 2021 08.00 – 12.00 Uhr
Wir benötigen zur Anmeldung einen Identitätsnachweis Ihres 
Kindes (z.B. Geburtsurkunde, Familienstammbuch, Kinderrei-
sepass oder ein anderes amtliches Dokument) sowie einen 
Masernimpfnachweis. Falls es bei Ihnen Besonderheiten zur 
Sorgerechtsregelung gibt, dann bringen Sie bitte auch da-
rüber die entsprechenden Nachweise mit bzw. übermitteln 
uns diese in Kopie.
Weiter müssen Sie von den Unterlagen der Grundschul-
empfehlung die Seiten 3 und 4 bei uns abgeben. Diesen 
Formularsatz erhalten Sie nach dem Beratungsgespräch von 
der Grundschule.
Infoveranstaltung dieses Jahr im digitalen Format
Aufgrund der Corona-Pandemie können wir dieses Jahr lei-
der auch unsere Informationsveranstaltung nicht in Präsenz 
durchführen. Stattdessen wird sich das Gymnasium Karlsbad 
in Form eines virtuellen Rundgangs durch die Schule vorstel-
len, der einen Einblick in einzelne Fachbereiche, Einrichtun-
gen und Gremien unserer Schule gewährt.
Wir laden Sie und Ihre Kinder herzlich ein, an diesem virtuel-
len Rundgang teilzunehmen. Sie können ihn ab Mitte Febru-
ar über unserer Homepage (www.gym-karlsbad.de) aufrufen.

Kirchliche Mitteilungen

Ev. Kirchengemeinde
Waldbronn
Kontakt
Pfarramt, Tel. 07243 61679, Fax 07243 572862
E-Mail: waldbronn@kbz.ekiba.de
www.ev-kirche-waldbronn.de

Unsere Kirche in Corona-Zeiten
Schon ein ganzes Jahr leben und arbeiten wir als Kirchen-
gemeinde unter Pandemiebedingungen.
Es entstanden neue, kreative Formen von geistlichem und 
gottesdienstlichem Leben:
In Waldbronn entwickelten wir Hausgottesdienste – kleine 
Liturgien für zuhause, die wir bis heute regelmäßig gemein-
sam feiern.
Und nun, im Jahr 2021, hält die Pandemie neue Herausfor-
derungen für uns bereit.
Als Leitungsgremium ringen wir um jede Entscheidung, wä-
gen alle Argumente sorgfältig ab. Für jede Entscheidung gibt 
es Kritik auf der einen und Lob auf der anderen Seite.
Doch wir bleiben dran! Wir planen wieder: Taufen, Trauungen 
und Konfirmationen – in der Hoffnung, dass Festgottesdiens-
te zumindest im Kleinen bald wieder möglich sind.
Wir hoffen und beten und glauben!
Und gehen als Gemeinde nun auch gemeinsam in einen 
neuen „Lebensabschnitt“:
Seit 1. März ist die Pfarrstelle in Waldbronn wieder besetzt. 
Ich bleibe Gemeindepfarrer in Waldbronn und übernehme von 
Pfarrer Volker Fritz zusammen mit dem Kirchengemeinderat 
die Geschäftsführung aus guten und segensreichen Händen.
Ich freue mich auf all das, was schon ist, auf all das, was 
bleibt und auf all das, was noch werden wird.
Mein Dank geht in besonderer Weise an Pfarrer Volker Fritz, 
der mir in den vergangenen beiden Jahren ein kompetenter, 
zuverlässiger und humorvoller Ansprechpartner und Kollege 
geworden ist. Mein Dank geht auch an die Mitglieder des 
Kirchengemeinderates, die mir ihr Vertrauen ausgesprochen 
und sich gemeinsam mit mir auf die Herausforderungen 
dieser besonderen Zeit eingelassen haben. Mein Dank geht 
an unsere katholischen Geschwister und Pfarrer Torsten Ret, 
mit denen Ökumene lebendig wird. Mein Dank gilt allen 
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Menschen unserer Gemeinde und unseres Ortes, die mich 
willkommen heißen, sich einbringen und Glauben und Kirche 
leben – bunt und vielfältig und kreativ.
Ich wünsche uns allen Gottes Segen!
Ihr Pfarrer Andreas Waidler

Ab März feiern wir alle 14 Tage Präsenzgottesdienst in un-
serer Kirche. In den Wochen ohne Präsenzgottesdienst fei-
ern wir weiterhin Hausgottesdienste.

Sonntag, 7. März, Okuli
10.00 Uhr Präsenzgottesdienst
Wir bitten um vorherige Anmeldung über das Formular auf 
der Homepage (www.ev-kirche-waldbronn.de).
Die Teilnehmenden müssen gemäß der aktuell geltenden 
Vorschriften während des ganzen Gottesdienstes eine OP- 
oder FFP2-Maske tragen.

Wochenspruch:
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 
nicht geschickt für das Reich Gottes.  (Lukas 9,62)

Sonntag, 14. März, Lätare
Hausgottesdienst
Bleiben Sie behütet und gesund!

Veranstaltungen, Gruppen und Kreise
können noch nicht stattfinden

Das Pfarrbüro ist am 8. und 9. März geschlossen.
Telefonisch und per Mail (waldbronn@kbz.ekiba.de) sind wir 
weiterhin für Sie da.

Telefon-Bürozeiten: 
Mo bis Fr 10 - 11 Uhr, Di von 17 – 18 Uhr
Pfarramt: Frau Anderer Tel. 61679
Pfarrer Waidler, Tel. 526479

Weiteres auf www.ev-kirche-waldbronn.de und unter den 
Ökumenischen Mitteilungen im Amtsblatt

Ökumenische Mitteilungen

Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen 2021 - Vanuatu
Worauf bauen wir?
Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte 
sein. Dazu wollen die Frauen aus dem pazifischen Inselstaat 
Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 er-
mutigen, in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 
7,24-27 stehen wird.
Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden 
Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Mat-
thäus. Dabei gilt es, Hören und Handeln in Einklang zu brin-
gen: „Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, wird 
das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, 
haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im 
biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die 
Frauen in ihrem Gottesdienst. 
Pandemiebedingt werden in diesem Jahr die Gottesdiens-
te nicht wie gewohnt stattfinden können. Die Angebote in 
Waldbronn, Auerbach und Langensteinbach entfallen – krea-
tive Alternativen erwarten Sie.
Fr. 05. März, 19.00 Uhr, ev. Kirche Spielberg
Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen (in verkürzter Form). 
Online-Anmeldung erforderlich. www.ek-spielberg.de
19.00 Uhr  Gottesdienstübertragung auf dem Sender 

„Bibel-TV“
19.00 Uhr online  Gottesdienst des Weltgebetstagsteams aus 

Waldbronn im Blog der Kirchengemeinde 
www.glauben-leben.sewk.de
Nähere Informationen erhalten Sie unter 
https://weltgebetstag.de.
Wenn Sie die Projekte unterstützen möchten, können Sie 
Ihre Spende überweisen an Weltgebetstag der Frauen - 
Deutsches Komitee e. V.
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40
oder Sie werfen Ihre Spende in einem unserer Pfarrbüros ein.

Röm.-katholische Kirchengemeinde
Waldbronn-Karlsbad

Kontakte
Busenbacher Str. 4, 76337 Waldbronn
www.sewk.de

Bitte benutzen Sie ab sofort unsere neuen E-Mail-Adressen!
Pfarrer Torsten Ret, Tel. 652345; t.ret@kkwk.de
Pastoralreferentin Dr. Ruth Fehling, Tel. 652347; 
r.fehling@kkwk.de
Pastoralreferent Thomas Ries, Tel. 652344; t.ries@kkwk.de
GRef‘in Alexandra Kunz, Tel. 652343; a.kunz@kkwk.de
GRef‘in Ursula Seifert, Tel. 652342; u.seifert@kkwk.de
Unsere Pfarrbüros: Telefonsprechzeiten: 
Di. u. Fr. 9 - 11 Uhr, Tel. 2005252
St. Wendelin Reichenbach:
Pfarrbüro: 
Ines Henkenhaf, Brigitte Kuhnimhof und Patrik Grün, FSJ
Tel. 652340, reichenbach@kkwk.de
Telefonische Sprechzeit: Mi. 16.00 – 18.00 Uhr

Telefonische Anmeldung zum Gottesdienst: 
Mo. - Fr. 9 - 12 Uhr
St. Katharina Busenbach:
Pfarrbüro: Gabi Pukowski, Tel. 61010, busenbach@kkwk.de
Telefonische Sprechzeit: Di. 16.00 – 18.00 Uhr
Herz-Jesu Etzenrot:
Pfarrbüro: Gabi Pukowski, Tel. 61120, etzenrot@kkwk.de
Telefonische Sprechzeit: Mo. 16.00 – 18.00 Uhr
St. Barbara Karlsbad:
Pfarrbüro: Katja Feißt, Tel. 07202 2146, karlsbad@kkwk.de
Telefonische Sprechzeit: Do. 16.00 – 18.00 Uhr
Im März sind unsere Pfarrbüros für den Publikumsverkehr 
geschlossen.

Generelle Informationen
In unserer Kirchengemeinde müssen Sie sich für nachfolgen-
de Gottesdienste anmelden:
alle hl. Messen in unseren Pfarrkirchen, Stunde der Barm-
herzigkeit, Kommunikativer Bibelgottesdienst „Berührt im 
Wort“, Totenrosenkranz.
Dies ist über unsere Homepage am Tag des Gottesdienstes 
bis 12 Uhr, fürs Wochenende samstags bis 12 Uhr möglich. 
Bitte geben Sie die Namen weiterer Personen Ihrer Hausge-
meinschaft im Feld „2. Person“ an. Sie erhalten ab sofort 
in der Bestätigungs-E-Mail die Namen aller angemeldeten 
Personen angezeigt. Sollten Sie auf der Homepage die 
Anmeldemöglichkeit für einen Gottesdienst nicht mehr ange-
zeigt bekommen, ist dieser schon ausgebucht.
Telefonisch können Sie sich über das Pfarrbüro Reichen-
bach, Tel. 07243 6523-40, Mo - Fr, 9 - 12 Uhr anmelden.
Eine Anmeldung über Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
oder E-Mail ist nicht möglich und wird nicht bearbeitet.
An den Ein- und Ausgängen der Kirchen steht Ihnen Hand-
desinfektionsmittel zur Verfügung
Bitte helfen Sie mit, indem Sie den Anweisungen der Ordner 
folgen und die zugewiesenen Plätze einnehmen.

Bitte beachten Sie:
Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, ei-
ner OP-Maske oder FFP2-Maske ist verpflichtend während 
des ganzen Gottesdienstes vorgeschrieben.
Alltagsmasken sind nur für Personen unter 15 Jahren zu-
lässig.
Es gelten die zum Zeitpunkt der jeweiligen Gottesdienste 
gültigen Corona-Bestimmungen.
Singen ist nicht gestattet.
Aufgrund der Vorgaben seitens der Erzdiözese zur Corona-
Vorbeugung im Gottesdienst halten unsere Pfarrkirchen eine 
durchgehende Raumtemperatur von 10°C – sie werden zum 
Gottesdienst nicht extra aufgeheizt. Sie dürfen sich gerne 
eine warme Decke mitbringen.
Änderungen in der Gottesdienstordnung vorbehalten.

Gottesdienstordnung
Samstag, 06.03.:
18.30 Reichenbach Vorabendmesse
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3. Fastensonntag, 07.03.: Fastenpredigt: Ruth Fehling
08.45 Etzenrot Hl. Messe
10.30 Langensteinbach Hl. Messe
14.00 Langensteinbach Taufe
18.00 Reichenbach  Stunde der Barmherzigkeit mit 

Beichtgelegenheit
18.30 Etzenrot Kreuzweg/Fastenandacht

Montag, 08.03.: Hl. Johannes von Gott
08.45 Busenbach  Kreuzwegandacht in den  

Anliegen von Kirche und Welt
09.00 Reichenbach Morgengebet
18.30 Reichenbach Anliegengebet

Dienstag, 09.03.: Hl. Franziska von Rom
18.30 Busenbach Hl. Messe
19.00 Etzenrot  Musikalische Meditation  

in der Fastenzeit

Mittwoch, 10.03.:
10.00 Reichenbach  Hl. Messe mit Bußfeier  

für Senioren
18.30 Etzenrot Kreuzweg/Fastenandacht
18.30 Langensteinbach  Kontemplatives Gebet Leitung: 

Ruth Fehling
Donnerstag, 11.03.:
18.30 Langensteinbach Hl. Messe

Freitag, 12.03.:
15.00 Reichenbach Kreuzwegandacht
18.30 Spielberg Hl. Messe

Samstag, 13.03.:
18.30 Busenbach Vorabendmesse

4. Fastensonntag, 14.03.: Fastenpredigt: Alexandra Kunz - 
MISEREOR-KOLLEKTE
08.45 Reichenbach Hl. Messe
10.30 Etzenrot  Hl. Messe - Familiengottesdienst 

zum Thema „Frieden“
Anmeldung bis 11. März bitte nur für Familien mit Kindern
10.30 online  Kinderwortgottesdienst mit dem Kin-

derwortgottesdienstteam Busenbach
18.00 online Zoom-Glauben-Teilen
18.30 Etzenrot Kreuzweg/Fastenandacht

Messbestellungen und Messen zum Weitergeben
Im Amtsblatt Nr. 36/2020 hat die Erzdiözese Freiburg die 
Höhe des Messstipendiums einheitlich auf 5,00 € festge-
setzt. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie per Einwurf eines 
Briefumschlages Messen bestellen. Wenn Sie uns Ihre Tele-
fonnummer mit angeben, können wir bei Bedarf die Gottes-
diensttermine mit Ihnen absprechen.

Gott kommt auch per Internet
Zeit: So., 14. März, 18.00 Uhr (ca. 1 h)
Ort: ZOOM bzw. zu Hause
Meeting-ID: 980 6775 9153
Kenncode: 704528
Fragen? Ruth Fehling r.fehling@kkwk.de
Und wir können uns per Zoom treffen. In der Fastenzeit 
möchte ich zu einem Zoom-Glauben-Teilen einladen. Im Mit-
telpunkt steht das Evangelium vom Tag: Joh 3,14-21. 
Ein durchaus schwieriger Text – umso besser. Wir werden 
gemeinsam dieses Wort Gottes hören. Im Austausch kann 
es unter uns lebendig werden und Gestalt annehmen. 
Was Sie benötigen: einen PC oder ein Handy, möglichst 
mit Kamera (die aber auch ausgeschaltet sein kann), einen 
ruhigen Platz, eine Kerze und eine Bibel.

7 Wochen mit … Online-Impulse in der Fastenzeit
In der Fastenzeit gibt es auf unserem Blog 
www.glauben-leben.sewk.de
sieben Impulse. In jeder Woche wird jeweils mittwochs um 
20 Uhr ein Impuls freigeschaltet. 
Fasten tun wir alle seit einem Jahr – wir verzichten auf vieles, 
das uns eigentlich sehr lieb ist und das so selbstverständlich 
zu unserem Leben gehörte: Treffen mit Freunden, Essen ge-
hen, zusammen feiern, in den Urlaub fahren … . Noch mehr 
Fasten im Sinne von noch mehr „ohne“ ist irgendwie nicht 
dran. Deshalb der Titel „Sieben Wochen mit...“. Es geht da-
rum, dass wir uns in dem, was wir tun und sind, auf Gott 
hin ausrichten. 

Das Seelsorgeteam hat am Aschermittwoch bereits begon-
nen, mit einem kleinen Video zum Thema „Eine Woche 
mit – die Welt auf den Kopf stellen“, danach folgen weitere 
Videos.
Wer an die Impulse per WhatsApp erinnert werden möchte, 
kann mir gerne eine E-Mail schicken r.fehling@kkwk.de. Sie 
bekommen dann jeweils mittwochs um kurz vor 20 Uhr eine 
kurze Nachricht und den Link.
Herzliche Grüße im Namen von uns allen im Seelsorgeteam
Ruth Fehling

Angebot für Kinder und Jugendliche

Familiengottesdienst in Etzenrot
So 14. März, 10.30 Uhr, Pfarrkirche Herz Jesu Etzenrot
Probe: Sa 13. März, 10.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Andrea Anderer 07243 69883
Am 4. Fastensonntag sind Familien mit ihren Kindern zu ei-
nem Familiengottesdienst zum Thema „Frieden“ eingeladen. 
Die Grundschüler werden über Uschi Seifert informiert. Es 
dürfen gerne auch ältere Kinder mitmachen.
Das Familiengottesdienstteam freut sich auf euch/Sie. 
Bärbel Lawall, Diana Heller und Andrea Anderer
Anmeldung bis 11. März bitte nur für Familien mit Kindern

Kindergottesdienstteam Busenbach
Termin:
So 14. März, 10.30 Uhr, online
Herzliche Einladung zu unserem nächsten Kinderwortgottes-
dienst.
Dieser Gottesdienst findet online statt. Nähere Informationen 
werden wir im Amtsblatt veröffentlichen.
Von Karfreitag bis Ostern werden wir einen Stationenweg 
rund um die Kirche St. Katharina gestalten.
Näheres dazu Ende März im Amtsblatt.

Familiengottesdienst per Zoom 
Sonntag, 21. März, 11 Uhr
Meeting-ID: 934 8297 4677 Kenncode: 153693
Es gibt wieder einen Zoom-Gottesdienst für Familien, zuhau-
se im Wohnzimmer. Der Gottesdienst dauert ca. eine halbe 
Stunde.
Wir singen zusammen ein oder zwei Lieder (bei denen Sie 
zu Hause mitsingen können!), wir beten zusammen und wir 
hören eine biblische Geschichte.
In jedem Zoom-Gottesdienst gibt es eine kleine Aktion zu 
Hause für das eigene Wohnzimmer.
Weitere Informationen gibt es zeitnah auf unserem Blog 
www.glauben-leben.sewk.de und bei Ruth Fehling:
r.fehling@kkwk.de.

Eine-Welt-Kreis Waldbronn

Alternativer Fastensonntag des Eine-Welt-Kreises
Mit unserer diesjährigen Fastenaktion wollen wir in Zusam-
menarbeit mit „Caritas International“ Geflüchtete auf der 
griechischen Insel Lesbos unterstützen. Die Lage der Ge-
flüchteten, darunter viele Familien und unbegleitete Minder-
jährige, auf der griechischen Insel Lesbos ist nach wie vor 
katastrophal. Wie Sie alle durch die Medien erfahren haben, 
ist das Flüchtlingslager Moria abgebrannt. Da es keine Er-
satzunterkünfte gibt, leben die Geflüchteten momentan ohne 
feste Unterkunft, teilweise auch ohne Zelt direkt am Strand 
oder auf der Straße – und das bei der kalten Jahreszeit. Die 
nötige Versorgung mit Decken, Kleidung und Lebensmitteln 
ist unzureichend, ganz zu schweigen von den hygienischen 
Bedingungen und der ärztlichen Versorgung.
Um die Not ein wenig zu lindern, haben wir uns entschlos-
sen, mit unserem diesjährigen „alternativen Fastensonntag 
(21.03.2021)“ Caritas International auf Lesbos zu unterstüt-
zen um da zu helfen, wo es am Nötigsten ist.
Wir werden die Gottesdienste am
Sa., 20.03.2021 18.30 katholische Kirche Langensteinbach
So., 21.03.2021 08.45 katholische Kirche Busenbach
So., 21.03.2021 10.30 katholische Kirche Reichenbach
mitgestalten und ausführlich von diesem Projekt berichten.
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Da dieses Jahr coronabedingt kein gemeinsames Fastenes-
sen stattfinden kann, haben Sie die Möglichkeit eine le-
ckere Süßkartoffel – Ingwer – Suppe mit Kokosmilch und 
Quinoa zu bestellen, die wir Ihnen nach Hause bringen (am 
21.03.2021). Der Preis beträgt 5,50 € und ist bei Ausliefe-
rung zu bezahlen.
Bestellungen nimmt Michaela Hoeft bis zum 18.03.2021 ent-
gegen. E-Mail: michaela-hoeft@web.de oder Tel. 07243 / 
63347 (mit AB).
Außerdem werden wir am Fr. 12.03.2021 einen Kuchenver-
kauf auf dem Freitagsmarkt anbieten dessen Erlös ebenfalls 
dem Projekt zugutekommt. Über Kuchenspenden würden 
wir uns sehr freuen. Sie können diesen direkt ab 08.00 Uhr 
an unserem Stand abgeben. Wir danken Ihnen jetzt schon 
für Ihre Unterstützung.
Bitte unterstützen Sie unser Projekt und spenden Sie direkt 
auf das hier angegebene Spendenkonto:
Röm.-kath. Kirchengemeinde Waldbronn-Karlsbad, EWK
IBAN: DE 41 6609 1200 0009 7022 10
Verwendungszweck: NOTHILFE LESBOS 
(für Spendenquittung bitte Adresse angeben) 
Wir freuen uns über rege Unterstützung und Spenden und 
wünschen Ihnen schon jetzt einen guten Appetit.
Ihr Eine-Welt-Kreis Waldbronn-Karlsbad

Erstkommunion

Erstkommunionvorbereitung 2021

Mi., 11. März, 20.00 Uhr
WEG-Gemeinschaft der Eltern: Die Eucharistiefeier – 
Pfarrzentrum oder Kirche Reichenbach

Mi., 17. März, 16.30 Uhr
Schülermesse für die EK-Kinder 2021 
aus Reichenbach und EK-Kinder der SE 2020
Pfarrkirche St. Wendelin Reichenbach

Do., 18. März,16.30 Uhr
Schülermesse für die EK-Kinder 2021 
aus Karlsbad mit einer Begleitperson
Pfarrkirche St. Barbara Langensteinbach

Fr., 19. März, 16.30 Uhr
Schülermesse für die EK-Kinder 2021 
aus Etzenrot und Busenbach mit einer Begleitperson
Pfarrkirche Herz Jesu Etzenrot

Kath. Pfarrgemeinde St. Katharina
Waldbronn-Busenbach

Kreuzwegstationen in Busenbach
Bis einschließlich Karfreitag finden Sie in Busenbach 14 
Kreuzwegstationen, die Sie mit Impulsen, Bildern, Liedern 
und Bibeltexten durch die Fastenzeit begleiten möchten.
Bei diesem Angebot sind Sie zeitlich ungebunden. Sie kön-
nen den ganzen Kreuzweg oder nur einzelne Stationen ge-
hen, er ist offen für alle, mit oder ohne Smartphone.
1. Station: Verurteilen - Kirche St. Katharina
2. Station: Sein Kreuz tragen - Grünwettersbacher Str. 18
3. Station:  Erdrückt werden - Wegkreuz am Ende der 

Grünwettersbacher Straße
4. Station: Mitleiden - Hellenstr. 25
5. Station: Mittragen - Hellenstr. 51
6. Station: Not lindern - Kapelle Maria Zuflucht
7. Station: Fallen - Leopoldstr: 63 
8. Station: Sich begegnen - Leopoldstr. 45
9. Station: Zusammenbruch - Leopoldstr. 25
10. Station: Frei werden - Schulstr. 1
11. Station: Festnageln - Am Turnplatz 5
12. Station: Sich hin-geben - Albrecht-Schweitzer-Str. 25
13. Station: Hoffnung haben - Mozartstr. 2
14. Station:  Das Grab - Zeichen der Hoffnung - Friedhof 

Busenbach, Steinkreuz, Eingang Feldseite

Bei den genannten Adressen finden Sie – oftmals in den 
Vorgärten – die Anregung zur jeweiligen Station.
Das Gemeindeteam Busenbach und viele Mitwirkende freuen 
sich, wenn das Angebot Ihr Interesse findet.

Kolpingsfamilie Busenbach

„Frühling - und Ostermarkt“

Die Kolpingsfamilie Busenbach präsentiert wieder den bunten
„ Frühlings - und Ostermarkt „

Samstag, den 13. März 2021 von 10 Uhr - 15 Uhr und
Samstag, den 20. März 2021 von 10 Uhr - 15 Uhr
in der Leopoldstraße 28, Busenbach
Der Erlös fließt wieder weltweiten sozialen Projekten zu.
Herzliche Einladung!

Kath. Pfarrgemeinde Herz Jesu
Waldbronn-Etzenrot

 
 Plakat: Bartberger

Eine-Welt-Verkauf in Etzenrot
Termin: Sonntag, 14. März, 11.30 Uhr
Pfarrheim Etzenrot

Nach dem Gottesdienst werden Kaffee und andere Waren 
aus dem fairen Handel angeboten.
Bitte unterstützen Sie unseren Verkauf.
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Neuapostolische Kirche

Gottesdienste der Neuapostolischen Kirche  
in Karlsbad-Langensteinbach
Am Sonntag, den 07. März 2021, findet um 09.30 Uhr ein 
Gottesdienst statt. Eine vorherige Anmeldung beim Gemein-
devorsteher ist erforderlich.
Weitere Informationen unter 
www.nak-sued.de/Videogottesdienst

Vereinsnachrichten

Obst- und Gartenbauverein
Reichenbach e.V.

Gutes Fundament
Bodenvorbereitung als Basis
Ab Februar kann die Bodenbearbeitung für die ersten Aus-
saaten und Pflanzungen starten. Bereits im Winter frei ge-
räumte bzw. schon bearbeitete Flächen können mit einem 
Krail, Kultivator, Sauzahn, Handegge oder Rechen flach bis 5 
cm Tiefe gelockert werden. Sind die Flächen noch mit Grün-
dung bedeckt, kann das Pflanzenmaterial bei schwächerem 
Bewuchs zerkleinert und mit einer Grabgabel oder einem 
Spaten flach eingearbeitet werden. Eine Mattenbildung ist zu 
vermeiden. Am besten ist, das Pflanzenmaterial aber auf den 
Kompost oder unter Bäume und Sträucher zu verbringen. 
Je nach geplanter Kultur kann Kompost aufgestreut werden 
(3-5l/m²) Alle 5 Jahre sollte eine Bodenuntersuchung erfol-
gen, die den Gehalt an Phosphor, Kalium, Magnesium und 
den ph-Wert im Boden ermittelt. Wenn der ph-Wert je nach 
Bodenart (Sand 5,5 bis 6,5, Ton-Lehm bis 7,5) zu niedrig lie-
gen sollte, wird eine Kalkung erforderlich. Bodenfruchtbarkeit 
wird durch Ton-Humus Komplexe erzielt. Damit diese sich 
bilden, ist Calcium nötig. Der richtige ph-Wert stellt sicher, 
dass alle Nährstoffe vorliegen. Bis 14 Tage vor der Aus-
saat kann Branntkalk verwendet werden. Meerresalgenkalk 
kann jederzeit ausgebracht werden. Spurenelemente können 
als Gesteinsmehl aufgestreut und oberflächlich eingearbeitet 
werden. Quelle Obst und Garten
Ihr OGV Reichenbach

Obst- und Gartenbauverein
Etzenrot e.V.

Aus dem Vereinsgarten
Auszug aus dem LOGL-Gartenkalender  
für die 9. Kalenderwoche

Gründüngung auf Gemüsebeeten
Auf Beeten, die erst zu einem späteren Zeitpunkt mit Gemü-
se bepflanzt werden, können Sie vorab noch eine Gründün-
gung aussäen. Tipp: Spinat ist gleichzeitig als Gemüse und 
Mulchmaterial verwendbar.
Rasenflächen in Gemüsegarten umwandeln
Wenn Sie eine Rasenfläche in einen Gemüsegarten verwan-
deln wollen, sollten Sie die Rasensoden abstechen, sonst 
fressen Drahtwürmer an den Gemüsepflanzen. Tipp: Kom-
postieren Sie die Grassoden auf einem eigenen Haufen und 
streuen Sie Gesteinsmehl zwischen die einzelnen Schichten.
Aussaat unter Glas:
Unter Glas oder Folie (z.B. in Frühbeete) können nun fol-
gende Gemüsearten ausgesät werden: Kohlrabi, Pflücksalat, 
Saatzwiebeln, Schnittsalat, Sommerlauch und Weißkohl.
Erdbeerpflanzen pflegen
Um den Krankheitsdruck zu reduzieren, sollten Sie bei Erd-
beerpflanzen den ältesten, häufig ausgewinterten Blattkranz 

entfernen. Lockern Sie den Boden zwischen den Pflanzen 
durch leichtes Hacken.
Schnittmaßnahmen
Die Schnittmaßnahmen können bei frostfreiem Wetter fortge-
führt werden. Schneiden Sie möglichst bei trockenem Wetter, 
um Pilzkrankheiten vorzubeugen. Pfirsiche schneidet man 
erst zum Zeitpunkt der Blüte.
Sommerveredelungen nachbearbeiten
Okulationen des Vorjahres (Sommerveredelungen) werden 
jetzt auf Zapfen geschnitten. Das heißt, der Spross der Un-
terlage wird abgeworfen – nicht das Edelreis!
Pflanzung und Schnitt
Bei Obstgehölzen ohne Ballen, also wurzelnackter Ware, 
werden vor dem Pflanzen auch die Wurzeln geschnitten. Nur 
beschädigte und ausgetrocknete Wurzeln glatt abschneiden, 
alle Fein- und Faserwurzeln unbedingt belassen.
Nistkästen
Am häufigsten werden die Nistkästen für Meisen verwendet, 
doch gibt es auch eine Reihe anderer Nistkasten-Modelle, 
die im Garten sinnvoll eingesetzt werden können wie zum 
Beispiel Halbhöhlen für die Rotschwänze oder Fledermaus-
kästen. Beachten Sie bitte, dass die Kästen fest angebracht 
sind, damit sie im Wind nicht schaukeln. Man kann sie ein 
wenig nach vorn neigen, um zu verhindern, dass Regen hi-
neinläuft. Die Öffnung sollte nach Osten oder Südosten zei-
gen. In einem Garten, der kleiner als 500 Quadratmeter ist, 
sollte nur ein Meisenkasten angebracht sein, um unnötige 
Konkurrenz zu verhindern. Alle Nistkästen, die noch hängen, 
sollten Sie spätestens jetzt säubern.
(Quelle: LOGL-Gartenkalender, Landesverband für Obstbau, 
Garten und Landschaft Baden-Württemberg e. V.)
Kontakt: OGV Etzenrot, Tel. 07243/69883

Bienenzüchterverein  
Ettlingen und Albgau e.V.

Mitgliederversammlung 2021 / Varroa-Behandlungsmittel-
Bestellaktion 2021  
Normalerweise finden unsere Mitgliederversammlungen im-
mer in den ersten 4 Monaten des Jahres - meistens im 
März - statt. Die Mitgliederversammlung 2021 wird aber auf-
grund der Corona-Pandemie etwas später stattfinden müs-
sen. Dies ist laut Satzung auch in Ordnung. Alle 2021 neu 
zu wählenden Vorstandsmitglieder (1. Vorsitzende, Kassier 
und 2 Beisitzer) bleiben so lange im Amt. Wir werden hier, 
per Rundmail und auf unserer Homepage informieren sobald 
die Mitgliederversammlung 2021 stattfinden kann.
Wir möchten hier außerdem nochmal an die Varroa-Be-
handlungsmittel-Bestellaktion 2021 erinnern. Wie jedes Jahr 
können wieder verbilligte und staatlich geförderte Varroa-
Behandlungsmittel bestellt werden. Bestellschluss ist der 
08.03.2021. Bestellt werden kann online über unsere Home-
page https://imker-ettlingen-albgau.de (Menüpunkt Infothek). 
Alternativ kann dort auch ein Formular heruntergeladen und 
per Post bestellt werden.

Musikverein "Lyra"
Reichenbach e.V.

Generalversammlung 2021 unter Coronabedingungen
Dank dem Entgegenkommen der Gemeinde Waldbronn dür-
fen wir – sowie auch andere Vereine – unsere diesjähri-
ge Generalversammlung im Kurhaus durchführen. Sie findet 
statt am 27.03.2021 voraussichtlich um 19.00 Uhr; eine 
Änderung der Uhrzeit ist möglich.
Da eine ganze Reihe von Ehrungen anstehen, sind wir der 
Gemeinde sehr dankbar für die Möglichkeit, unsere General-
versammlung zeitnah durchführen zu können.
Natürlich müssen wir uns wie alle anderen an verschiedene 
Bedingungen halten. So müssen z. B. selbstverständlich Hy-
gienevorschriften eingehalten und Anwesenheitslisten mit Na-
men geführt werden. Auch darf keine Bewirtung stattfinden.
Genaue Termine und Informationen finden Sie im Amtsblatt 
am 18. und 25. März 2021.
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TSV Reichenbach e.V
www.tsvreichenbach.de

Mitgliederversammlung im Kurhaus
Die Gemeindeverwaltung hat den Waldbronner Vereinen, die 
in diesen Wochen ihre Mitgliederversammlungen abhalten, 
dankenswerterweise den Großen Saal des Kurhauses zur 
Verfügung gestellt, um Präsenzveranstaltungen durchführen 
zu können.
Die Mitgliederversammlung des TSV Reichenbach findet am 
Freitag, 26.03.2021, 20 Uhr, statt, wir laden dazu alle unsere 
Mitglieder recht herzlich ein.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG  TSV REICHENBACH
Freitag, 26.03.2021, 20.00 Uhr

Kurhaus Waldbronn (Großer Saal)
Etzenroter Str. 2, 76337 Waldbronn

TAGESORDNUNG
1. Eröffnung, Begrüßung, Totenehrung
2. Berichte
3. Aussprache und Entlastung
4. Neuwahlen
5. Ehrungen
6. Verschiedenes
Hinweise: 
Anträge zur Tagesordnung können bis zu einer Woche 
vor der Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden oder 
der Geschäftsstelle des TSV Reichenbach, Stuttgarter 
Str. 93, 76337 Waldbronn, eingereicht werden.
Es wird darum gebeten, die Hygienevorschriften zu be-
achten und beim Betreten des Kurhauses eine Mund-
Nasen-Maske zu tragen.

FC Busenbach e.V.

Wann wird wieder Fußball gespielt?
Bei einer Videokonferenz teilte der Badische Fußballverband 
vergangene Woche den Vereinen in Mittelbaden den weiteren 
Fahrplan für die laufende Saison mit. Dieser sieht zwei Sze-
narien vor: Wiederaufnahme des Spielbetriebs zum spätest 
möglichen Zeitpunkt am 09. Mai (inklusive der Möglichkeit 
einer angemessenen vorgelagerten Vorbereitungszeit), um die 
verbleibenden Spiele der Vorrunde aller Staffeln bis zum 20. 
Juni zu absolvieren und dadurch eine sportliche Wertung 
herbeiführen zu dürfen. Variante Zwei sieht die Annullierung 
der Saison vor, wenn bis zum 09. Mai nicht mehr gespielt 
bzw. vorgelagert nicht unter „geregelten Fußballbedingun-
gen“ trainiert werden könnte. Es bleibt also immer noch 
abzuwarten, wie sich die pandemische Lage weiter entwi-
ckelt und wie die politischen Entscheidungen in Bezug auf 
eine Öffnungsstrategie aussehen werden. Wir informieren zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder.

Reichenbach e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021
Liebe Mitglieder und Freunde des MSC Reichenbach,
besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Wir 
haben kurzfristig einen freien Termin für das Kurhaus Wald-
bronn bekommen, um dort unter Einhaltung der „Corona-
Vorschriften“ unsere diesjährige Hauptversammlung durchzu-
führen. Wir bedanken uns bei der Gemeinde Waldbronn, die 
dies ermöglicht.
Wir bitten alle Gäste, sich an die derzeitigen Vorgaben zu 
halten und gebührenden Abstand zu halten sowie Masken 
(FFP2 oder „OP“-Einwegmaske) zu tragen. Eine Bewirtung 
entfällt dieses Jahr.

Hiermit laden wir nun ein zur:
Jahreshauptversammlung
am Freitag den, 12. März 2021 um 19.00 Uhr
im Kurhaus Waldbronn, Etzenroter Str. 2, 76337 Waldbronn-
Reichenbach
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Ehrungen und Totengedenken
3. Berichte
4. Feststellung der Stimmliste
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen
7. Behandlung von Anträgen
8. Verschiedenes
Sollten Sie Anträge zur Jahreshauptversammlung haben, bit-
ten wir Sie, diese bis spätestens 05. März 2021 an den 
Vorstand zu richten.
Bleiben Sie gesund!
Ihr MSC-Vorstandsteam:
Anita Kunz, Stefano Pannone, Egbert Stark, Christine Vogel

Schützenverein Waldbronn e.V.

BDS-Gruppe
Die Wettkampfplanung für das Jahr 2021 ist in vollem Gan-
ge, folgende Wettbewerbe sollen auf der Schießanlage in 
Philippsburg ausgetragen werden:
- 13.03. - 14.03.21: IPSC Shotgun Games 2021
- 10.04.21: HPPC IPSC Handgun 2021 Icestorm
- 16.04. - 18.04.21: IPSC Shotgun Cup 2021
- 07.05. - 09.05.21: DM IPSC 1.500/PCC
- 21.05. - 23.05.21: IPSC Infinity Open 2021
- 27.05. - 30.05.21: DM German Steel
- 25.06. - 27.06.21: DM IPSC Shotgun
- 02.07. - 04.07.21: DM Perkussion
- 09.07. - 11.07.21: DM IPSC Rifle
- 13.07. - 18.07.21: DM IPSC Standard / Production
- 24.07. - 25.07.21: HERA Steel Nightmare 2021,
- 02.08. - 07.08.21: DM Western
- 17.08. - 22.08.21:  DM IPSC Open / Classic / Revolver / 

Production Optics
- 27.08. - 05.09.21: DM Kurz- und Langwaffen
- 23.09. - 25.09.21: DM Steel
- 01.10. - 03.10.21: DM 3GUN Parcours / Fertigkeit
- 08.10. - 10.10.21: DM Silhouette
Leider gibt es aber auch Absagen im Sportjahr 2021, Kreis- 
und Bezirksmeisterschaften werden nicht stattfinden.

- Allgemeine Informationen -
Schnuppertraining für alle Interessenten am Schießsport 
kann aktuell leider nicht angeboten werden.
Ansprechpartner für alle Fragen ist unser Oberschützenmeis-
ter Christian Seitz, E-Mail: osm@sv-waldbronn.de

Bund für Umwelt- und Naturschutz e.V.
BUND Karlsbad/Waldbronn

Frühlingserwachen im Kräutergarten
Schon in den letzten Tagen des Februars konnte man den 
Frühling spüren und auch im Kräutergarten gibt es erste 
Anzeichen. Der Kornelkirschenbaum steht in voller Blüte und 
verspricht uns schon jetzt eine reiche Ernte, die uns die 
Aussicht auf einen leckeren Likör oder eine gute Marmelade 
im Spätjahr eröffnet. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt blühen 
erst einmal die Veilchen und hin und wieder kann man 
auch schon eine gelbe Sternblüte des Scharbockskrauts 
entdecken. Jetzt noch zaghaft, wird uns das Scharbocks-
kraut im späteren Frühjahr wieder stark beschäftigen, wenn 
es die Beete gar zu sehr überwachsen hat und anderen 
Pflanzen keinen Platz mehr gönnt. Das bereits saftige Grün 
der Kamille lässt ebenfalls einen reichen Blütenflor erwarten. 
Die Zaubernuss, die uns den Winter über mit ihren Blüten 
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erfreute, ist im Begriff zu verblühen. Die letzten Frosttage 
im Februar haben dem Lorbeer und dem Heiligenkraut sehr 
zugesetzt. Ob wir sie ersetzen müssen? Wir werden sehen. 
Jedenfalls freuen wir uns darauf, im Kräutergarten bald wie-
der loszulegen. Und wer ist wohl unser Star der Woche? 
Die Wahl fiel auf die Kornelkirsche. Wer sich über dieses 
Gewächs, seine Gestalt, die Blüten, die Früchte und seinen 
Platz im Kräutergarten näher informieren möchte, findet die 
Informationen dazu auf www.kraeutergarten-waldbronn.de

Kontakt
Manfred Müller, Tel. 07202 1284, manfred-mueller@posteo.de
Wehrhart Schmid, Tel. 07243 67529, wehrschmid@imail.de
www.bund.net/karlsbad-waldbronn

Parteien und Wählervereinigungen

Für den Inhalt dieser Berichte sind die Parteien/
Wählervereinigungen verantwortlich

CDU Waldbronn

Informationen zur Landtagswahl 2021  -  Video-Konferenzen 
„Neumann-Martin trifft online“
Die CDU Landtagsabgeordnete Christine Neumann-Martin 
MdL lädt im Rahmen ihrer Online-Veranstaltungsreihe „Neu-
mann-Martin trifft online …“ zu Video-Konferenzen mit ver-
schiedenen Referenten ein, die für Fragen und Anliegen zu 
den einzelnen Themen zur Verfügung stehen. Beginn jeweils 
17:00 Uhr. Interessierte sind herzlich eingeladen. Die Einwahl-
daten bzw. eine Telefonnummer für die Video-Konferenz erhal-
ten Sie über das Wahlkreisbüro per E-Mail an mdl@christine-
neumann.info oder telefonisch unter 07243 3750-111.

•	 Freitag, 5. März 2021, 
  Gast: Daniel Caspary MdEP, Vorsitzender der CDU/

CSU-Gruppe im Europäischen Parlament und CDU-
Kreisvorsitzender

  Thema: „Europa nach der Deutschen Ratspräsident-
schaft – Wie geht es weiter?“

•	 Dienstag, 9. März 2021
  Gast:  Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft 

und Energie im Kabinett Merkel IV, 
  Thema: „Zukunft und Chancen für eine starke Wirt-

schaft“

•	 Donnerstag, 11. März 2021
  Gast: Dr. Carsten Linnemann MdB, Vorsitzender der 

Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) und stv. Vor-
sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

  Thema: „Corona mit Blick auf die Wirtschaft und den 
Mittelstand“.

Weitere Infos unter: www.cdu-waldbronn.de und 
www.facebook.com/CDUWaldbronn
CDU Gemeindeverband Waldbronn 
Text: Hildegard Schottmüller

BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN
www.gruene-karlsbad-marxzell-waldbronn.de

Artenschutz und Streuobstwiese mit Dr. Markus Rösler
Am Freitag, den 5. März 2021, um 19 Uhr führt der natur-
schutzpolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion BW 
Dr. Markus Rösler auf Einladung von Barbara Saebel MdL 
in einer Online-Veranstaltung zum Thema Artenschutz und 
Streuobstwiese ins Thema ein. Im Anschluss an den Vortrag 
sollen Fragen und Diskussion zu einem vielfältigen Aus-
tausch führen. Anmeldung unter mail@barbara-saebel.eu

Grüne Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Ettlingen Bar-
bara Saebel lädt zur Bürger*innensprechstunde per Telefon
Am Mittwoch, den 10. März 2021, lädt die Landtagsabgeord-
nete der Grünen für den Wahlkreis Ettlingen Barbara Saebel 
von 14:30 bis 16:30 Uhr zu einer Bürger*innensprechstunde.
Wegen der aktuellen Corona-Lage findet die 
Bürger*innensprechstunde telefonisch statt.

Anmelden können Sie sich telefonisch unter der 07243/76 55 
000 oder via E-Mail an barbara.saebel.wk@gruene.landtag-
bw.de. Bitte denken Sie an Ihre Kontaktdaten und schildern 
Sie uns kurz Ihr Anliegen.

Text: Marc Purreiter

SPD Waldbronn

Terminankündigungen
Zur Kontaktvermeidung aufgrund der Pandemie bieten wir 
keine Wahlinfostände in Waldbronn an.

„Das Wichtige jetzt“:  
Kevin Kühnert und Aisha Fahir im Gespräch
Onlineveranstaltung: Kevin Kühnert (Mitglied des SPD-Bun-
desvorstandes) diskutiert mit Landtagskandidatin Aisha Fahir 
Themen der Landtagswahl.
Freitag, 05.03.2021, 17:45 Uhr - ca. 19:00 Uhr
www.facebook.com/aishafahir

Veranstaltung zum Internationalen Frauentag
Online-Konferenz mit Klara Geywitz, stellv. SPD-Parteivorsit-
zende und Maria Noichl, ASF-Bundesvorsitzende
Sonntag, 07.03.2021, 11:00 Uhr - 13:00 Uhr
auf dem Youtube-Kanal SPDBW

Große digitale Wahlkampfabschluss-Veranstaltung
Mittwoch, 10.03.2021, 15:00 Uhr - 20:00 Uhr
auf dem Youtube-Kanal SPDBW

Kontakt und weitere Informationen:
SPD Waldbronn, Vorsitzende: Gabriele Bitter
www.spdwaldbronn.de
www.facebook.com/spdwaldbronn
www.aishafahir.de

Sonstiges

KGH Phönix Albtal e.V. bezieht sein neues Dojo in Ettlingen
Der KGH Phönix Albtal e.V. hat die Corona Zeit genutzt, um 
sein neues Dojo (Trainingsraum) an seinem zweiten Standort 
unter der neuen Adresse Am Lindenscharren 4-6 in Ettlin-
gen einzurichten.
Der Vorstand sowie die Trainer und Mitglieder in den 
Kampfsportarten Judo und Aikido freuen sich nun das Trai-
ning in Bad Herrenalb und Ettlingen aufzunehmen, sobald 
die Corona-Maßnahmen dies wieder erlauben.

Der sportliche Leiter des KGH Phönix Albtal e.V. Salvatore 
Riggio erarbeitet zurzeit die Trainingspläne. Diese werden, 
sobald es klar ist, wann und unter welchen Auflagen Kon-
taktsport wieder erlaubt wird, auf unserer Homepage veröf-
fentlicht. 

Wenn Sport der Antrieb und Spaß der Impuls ist! Du Lust auf 
Judo oder Aikido hast. Egal ob du schon einmal eine der 
Sportarten betrieben hast oder sie ausprobieren möchtest, 
dann melde dich bei uns! Wir bieten an unserem Standort 
in Bad Herrenalb Judo ab 4 Jahre und in Ettlingen Judo ab 
6 Jahren und Aikido ab 15 Jahren an.
Weitere Informationen unter www.phoenix-albtal.de, 
info@phoenix-albtal.de auch auf Facebook und Instagram.



25Nummer 9
Donnerstag, 04. März 2021  AMTSBLATT

Das Eichendoff-Gymnasium informiert
Informationen für Eltern der vierten Grundschulklassen 
zur Anmeldung
In diesem Schuljahr erfolgt die Anmeldung an den weiterfüh-
renden Schulen an vier Tagen, von Montag, den 08.03.2021 
bis Donnerstag, den 11.03.2021.
Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage 
www.eichendorff-gymnasium.de.
Die Anmeldungsunterlagen bestehen aus dem Anmeldefor-
mular, der Datenschutzerklärung, Blatt 3 und 4 der GS-
Empfehlung und einer Kopie der Geburtsurkunde.
Da uns die Anmeldung und die Grundschulempfehlung Blatt 
3 und Blatt 4 im Original vorliegen muss, bitten wir Sie, die 
Unterlagen per Post an uns zu senden. Für eine persönliche 
Anmeldung ist ein Termin erforderlich.
Falls Sie noch Informationen benötigen oder einen Ge-
sprächstermin vereinbaren möchten, können Sie sich gerne 
an das Sekretariat (Tel. 07243/101-347 oder -420) wenden.
Wir freuen uns, wenn wir Ihr Kind im nächsten Schuljahr bei 
uns begrüßen dürfen.

Dreifache Finalteilnahme und Doppelsieg für das EG
Das Motto des Jubiläumsjahres von „Jugend debattiert“ 
lautet: „20 Jahre Jugend debattiert - Debatte macht den 
Unterschied: Klar denken, fair streiten.“ Jedoch machte nicht 
nur das Jubiläum den diesjährigen Regionalwettbewerb be-
sonders, vor allen Dingen war es das Online-Format, wel-
ches für alle eine große Herausforderung bedeutete. Das 
Eichendorff-Gymnasium war dieses Mal Ausrichter des Wett-
bewerbs für die Sekundarstufe II. Am Mittwoch, den 24.2. 
fand dieser auf der Videokonferenz-Plattform „alfaview“ statt. 
Die Schulleiterin Susanne Stephan, die Regionalverbundslei-
terin Dr. Hanne Stinshoff und die Schulkoordinatorin Julia 
Vormstein begrüßten TeilnehmerInnen, JurorInnen und Gäste. 
In den verschiedenen Gruppenräumen wurde engagiert de-
battiert und trotz kleinerer technischer Schwierigkeiten gelan-
gen interessante Debatten in einer besonderen Atmosphäre.
Ähnliches galt für den Regionalwettbewerb der Sekundarstu-
fe I, den einen Tag später die Konrad-Adenauer-Realschule 
Pforzheim ausrichtete.
Dass dieses Jahr ein ganz besonderes für das Debattieren 
am Eichendorff-Gymnasium ist, zeigte sich auch im groß-
artigen Erfolg der EG-Teilnehmer: Matteo Kosina erreichte 
das Finale in der Sek II und belegte den 3. Platz. Nico 
Betz und Lukas Grammel zogen bei der Sekundarstufe I 
ins Finale ein, wo sie sich beide auf der Contra-Seite mit 
der Frage: „Sollen in Deutschland keine neuen Autobahnen 
mehr gebaut werden?“ auseinandersetzten. Mit ihren Argu-
menten und ihrem präzisen Ausdruck überzeugten sie die 
Jury dermaßen von sich, dass sie einen Doppelsieg für das 
EG erreichten. Nico Betz wird nun für den Regionalverbund 
Karlsruhe-Pforzheim beim Landeswettbewerb in Stuttgart an-
treten. Sein Preis ist bereits jetzt die Teilnahme an einem 
Siegerseminar zur weiteren Rhetorikschulung.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Apfel-Karotten-Walnuss-Salat
Zubereitungszeit: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Koch/Köchin: Sven Bach

Zutaten:
•	 3 EL Apfelessig
•	 30 ml Apfelsaft, naturtrüb
•	 Salz
•	 Pfeffer
•	 2 EL Walnussöl

•	 1 EL Honig
•	 50 g Walnüsse
•	 2 Äpfel (Golden Delicious)
•	 200 g Karotten
•	 50 g Parmesan

Hinweis: Für 2 Portionen

1. 3 EL Apfelessig und 30 ml Apfelsaft mit Salz und Pfeffer ver-
mengen (somit löst sich das Salz gut im Essig). 2 EL Walnussöl 
und 1 EL Honig hinzufügen und vermengen. 50 g Walnüsse 
grob hacken und in einer Pfanne ohne Öl leicht rösten – da-
nach in die Marinade geben.

2. Währenddessen die 2 Äpfel und 200 g Karotten reinigen. Bei 
den Äpfeln das Kerngehäuse entfernen. Karotten grob ras-
peln und die Äpfel halbieren, vierteln und aus den Vierteln 
dünne Spalten schneiden.

3. 50 g Parmesan, je nach Vorliebe, in grobe Streifen raspeln 
oder in feine Würfel schneiden.

4. Alle Zutaten in einer großen Schüssel mit der Marinade ver-
mengen.

Tipp:  Ein Mix aus hochwertigem Öl, Nüssen und dem Farbstoff der 
Karotte Carotin – somit sind Sie leistungsfähig im Arbeitsalltag.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

SO WIRD‘S GEMACHT

Punktfundament setzen
Gartenzaun, Gartenhaus, Carport oder die Kinderschaukel - 
all diese Dinge brauchen richtigen Halt im Boden. Ein Punkt-
fundament kann hier helfen. Wir verraten, wie‘s geht!
Ein Punktfundament wird aus Beton gegossen. Es wird benötigt, 
um darin ein hölzernes Ständerbauwerk oder eine Hülse zu be-
festigen. Das ist zwar richtig Arbeit, aber durchaus eine Arbeit, an 
die sich Ungeübte mal rantrauen können.
Beim Planen sollte die Frosttiefe der Wohngegend beachtet wer-
den. Im Rheingraben liegt die bei 80 cm, im Schwarzwald bei 120 
cm. Dies ist wichtig, damit unter dem Fundament nicht Wasser 
gefrieren kann. Dessen Ausdehnung kann den Beton im Laufe 
der Zeit um eine paar Millimeter versetzen. Bei großen Zäunen 
kann das durchaus problematisch sein, im Kleingarten ist das 
vielleicht nicht ganz so wichtig.

So geht‘s:
1. Das Erdreich mit einem Spaten oder einem Lochspaten aushe-

ben.
2. Etwa 20 cm Schotter einfüllen und verdichten.
3. Fertigbeton nach Anleitung anrühren und einfüllen.
4. 24 Stunden durchtrocknen lassen.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266-75
info@brigitte-nussbaum.de

Erfolgreich investieren und ein gutes
Gewissen - GEHT DAS DENN??

Nachhaltige Solarbeteiligungen weltweit beim
Marktführer ab € 10.000,— / 4,8 % Rendite p.a. /
Laufzeit 10 Jahre!!!

- Investition in den größten Wachstumsmarkt -

Interesse? Rufen Sie uns unter 07033-5266-75 an!
Wir stellen für Sie den Kontakt her.


